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 Bauamt / sr. 

Stadt Fürstenfeldbruck  Postfach 1645  82245 Fürstenfeldbruck Hauptstraße 31 
 

An die/ das/ den 
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung 
Behindertenbeirat/ Seniorenbeirat/  
Sportbeirat/ Stadtjugendrat/ Umweltbeirat/ 
Wirtschaftsbeirat 
Stadtwerke Fürstenfeldbruck 
Veranstaltungsforum Fürstenfeld 
Vertreter der Presse 

82256 Fürstenfeldbruck 

Telefon: 08141 / 281-0 
Telefax: 08141 / 282-1199 

 

Allg. Öffnungszeiten: 
Mo – Fr 08:00-12:00 Uhr 

Do 14:00-18:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 

http://www.fuerstenfeldbruck.de 

Info@fuerstenfeldbruck.de 

 

Fürstenfeldbruck, 02.03.2021  

 
 

Einladung zur 
10. öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung des Planungs- und 
Bauausschusses 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lade ich Sie zu der am Mittwoch, 17.03.2021, 18:00 Uhr, im großen Sitzungssaal 
des Rathauses stattfindenden Sitzung des Planungs- und Bauausschusses ein. 
 
 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil: 
 
 1. Bekanntgabe von in nichtöffentlichen Sitzungen gefassten Beschlüssen  

gem. Art. 52 Abs. 3 GO 
 

 2. Bauvorbescheid; Neubau eines Wohnhauses mit 16 Wohnungen und  
14 Parkplätzen; Fürstenfelder Straße 23; Fl.Nr. 1626/24, Gem. FFB 
 

 3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 50/11-1  
„Bereich zwischen Kurt-Huber Ring und Industriestraße“;   
Ergebnis des Fachbeirats, Aufstellungsbeschluss, Beschluss Vorentwurf 
 

 4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 50/13-2  "Östlich Industriestraße Teil 2 
(Nord)" Ergebnis Arbeitskreis + erneuter Billigungsbeschluss 
 

 5. Sachstand Sportzentrum III; mdl. Bericht 
 

 6. Verschiedenes 
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Nichtöffentlicher Teil: 
 
 1. Grundstücksangelegenheit 

 
 2. Grundstücksangelegenheit 

 
 3. Grundstücksangelegenheit 

 
 4. Mündlicher Bericht 

 
 5. Verschiedenes 

 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
 
Christian Stangl 
2. Bürgermeister 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2356/2021 
 

10. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Bauvorbescheid; Neubau eines Wohnhauses mit 16 Wohnungen und 14 
Parkplätzen; Fürstenfelder Straße 23; Fl.Nr. 1626/24, Gem. FFB 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: V-2020-20-2 Erstelldatum 10.02.2021 

Verfasser Wörle, Carolin Zuständiges Amt Amt 4  

Amt 3 

Sachgebiet 42 Bauverwaltung Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Planungs- und Bauausschuss Entscheidung 17.03.2021 Ö 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Das Vorhaben wird nach § 17 Abs. 2 Nr. 5 Buchstabe b GeschO zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

TOP Ö  2TOP Ö  2
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Seite 2 

 

Referent/in Götz / BBV Planungs- 
und Baurefe-
rent 

Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Nein 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
Gegenstand des Antrages auf Vorbescheid ist der Abbruch des bestehenden  
6-Familienhauses und die Neuerrichtung eines Wohnhauses mit 16 Wohneinheiten 
und 14 oberirdischen Stellplätzen auf dem Baugrundstück Fl.Nr. 1626/24 der Ge-
markung Fürstenfeldbruck in der Fürstenfelder Straße 23.  
 
Bei dem Bestandsgebäude handelt es sich um ein 2-geschossiges Wohngebäude 
mit folgenden Ausmaßen: Länge 22,50 m, Breite 9,99 m, Grundfläche 224,78 m², 
straßenseitige Wandhöhe von ca. 7,00 m.  
Zur Rückseite hin wirkt das Gebäude aufgrund des tiefer liegenden Geländes 3-
geschossig. Der Vorgartenbereich an der Fürstenfelder Straße ist bis auf den Zu-
gang zum Gebäude beinahe vollständig begrünt und dementsprechend wenig ver-
siegelt. Im nördlichen Bereich des Flurstückes finden sich zwei Garagenbauten, die 
über den Wittelsbacherplatz angefahren werden können. 
 
Der vorliegende Antrag auf Vorbescheid sieht eine 4-geschossige Bauweise mit fol-
genden Ausmaßen vor: Länge 28,00 m, Breite zwischen 9,00 m und 11,96 m, Grund-
fläche 296,99 m², straßenseitige Wandhöhe zwischen 7,31 m und 9,60 m 
 
Der Vorgartenbereich an der Fürstenfelder Straße wird im Vergleich zum Bestand, 
deutlich stärker versiegelt. Als Übergang zum westlichen Stadtpark schlägt der An-
tragsteller die Pflanzung mehrere Gehölze in diesem Bereich vor. Mit dem geplanten 
Bauvorhaben werden 19 Kfz-Stellplätze erforderlich. Geplant sind 6 oberirdische 
Stellplätze an der Fürstenfelder Straße und eine absenkbare Anlage (Parkliftsystem) 
mit 8 Stellplätzen direkt angrenzend an den Wittelsbacherplatz. 5 Stellplätze sollen 
gemäß § 3 Garagen- und Stellplatzsatzung der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck 
abgelöst werden. Der rückwertige östliche Garten ist vollständig von Einbauten oder 
Versiegelung freigehalten. 
 
 

 
 
Gezeichneter Lageplan, maßstabslos 
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Im Rahmen des Bauvorbescheides sollen folgende Fragen beantwortet werden: 
 

1. Die Gebäudelänge mit 28 m weicht von der unmittelbaren Umgebungsbebauung 
ab. Ist diese Abweichung planungsrechtlich zulässig? 

2. Sind 4 Vollgeschosse planungsrechtlich zulässig?  

3. Können 5 Stellplätze von der Stadt abgelöst werden? 

4. Sind absenkbare Stellplatzanlagen, wie gezeichnet planungsrechtlich zulässig? 

5. Ist es planungsrechtlich zulässig den Bestandsbau zu beseitigen? 

6. Ist eine GRZ von 0,27 planungsrechtlich zulässig? 

7. Ist das Gebäude mit seinen Abstandsflächen der Nord-West Fassade zur Straße 
planungsrechtlich zulässig? Kann für die geringfügige Überschreitung der 
Abstandsfläche (Aufzug) über die Straßenmitte eine Abweichung in Aussicht 
gestellt werden? 

 
 
Planungsrechtliche Beurteilung: 
 
Das Baugrundstück Fl.Nr. 1626/24 der Gemarkung Fürstenfeldbruck in der Fürsten-
felder Straße 23 liegt im nicht überplanten Innenbereich und ist demzufolge nach § 
34 Baugesetzbuch -BauGB- zu beurteilen. Danach ist gemäß § 34 Abs. 1 BauGB ein 
Bauvorhaben bauplanungsrechtlich zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert 
ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt 
bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 
 
 
Maß der baulichen Nutzung: 
Die für die Beurteilung des Maßes der baulichen Nutzung maßgebliche Umgebung, 
ist die Bebauung, die sich im Geviert des Baugrundstückes befindet. Das Baugrund-
stück wird von der Fürstenfelder Straße, der Oskar-von-Miller-Straße und der 
Bahnhofstraße umschlossen, welches als maßgebliche nähere Umgebung definiert 
wird. 
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Seite 5 

 
 

 
 
Definierte nähere Umgebung 

 
 
Die umgebende Bebauung ist geprägt von villenartigen Einzelgebäuden mit zwei 
Hauptgeschossen zzgl. Dachgeschoss (II+D). Die Gebäudelänge beträgt in der Re-
gel ca. 15,00 m, vereinzelt auch ca. 20,00 m. Die Traufseiten der Dächer werden 
selbst bei Vorbauten nicht unterbrochen. Darüber hinaus befindet sich nördlich des 
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Bauvorhabens im Eckbereich Fürstenfelder Straße / Bahnhofstraße das Postgebäu-
de (Bahnhofstraße 2a, Fl.Nr. 1626, Gemarkung FFB) mit drei Vollgeschossen und 
einer Gebäudelänge von knapp 40,00 m zur Fürstenfelder Straße hin. 
 
Betrachtet man nun das Maß der baulichen Nutzung hinsichtlich der Zahl der Vollge-
schosse und der Höhe der baulichen Anlage findet man in der direkten Umgebung 
überwiegend eine einheitliche E+1+D-Bebauung, wobei das Erdgeschoss in den 
meisten Fällen als Hochparterre ausgeführt ist. Die beantragte Geschossigkeit und 
die Höhe der baulichen Anlage in Verbindung mit der Grundfläche ist in der näheren 
Umgebung in Bezug auf die Kubatur nicht vorhanden. 
 
Hinzu kommt, dass es bei dem geplanten Bauvorhaben an einem Einfügen hinsicht-
lich des Verhältnisses zwischen der geplanten Grundfläche und der das Gebäude 
umgebenden Freifläche fehlt. Abzustellen ist dabei nicht auf die GRZ des Vorhabens 
im Vergleich zu der in der Umgebung vorhandenen Bebauung. Nachdem jedoch 
Maßkriterien zu prüfen sind, die die von außen wahrnehmbare Erscheinung des Ge-
bäudes im Verhältnis zu seiner Umgebungsbebauung beschreiben (BVerwG, Urteil 
vom 21.6.2007, Az.: 4 B 8/07), kann die Dichte der Bebauung bei einer offenen Bau-
weise nicht außer Acht bleiben.  
 
Die hohe Versieglung wird besonders durch die geplanten oberirdischen Stellplätze 
im Vorgartenbereich zur Fürstenfelder Straße sowie auch zum Wittelsbacherplatz 
ersichtlich. Die Umgebung wird durch größere Freiflächen und Grünflächen geprägt. 
Ähnlich große Grundstücke haben stets auch einen größeren Gartenanteil. Eine der-
artige nicht zu vernachlässigende Freifläche fehlt auf dem Baugrundstück. 
 
 
Das beantragte Bauvorhaben fügt sich somit hinsichtlich dem Maß der bauli-
chen Nutzung bezüglich der Geschossigkeit in Verbindung mit der Grundfläche 
sowie der überbauten Fläche im Verhältnis zur Freifläche nicht in die direkte 
Umgebung ein und würde deshalb zu städtebauliche Spannungen führen. Das 
Bauvorhaben ist gemäß § 34 Abs. 1 BauGB bauplanungsrechtlich nicht zuläs-
sig und der Antrag auf Vorbescheid ist somit abzulehnen. 
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Grundriss EG; maßstabslos 
 

 
Ansichten; maßstabslos 
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Städtebauliche Einschätzung: 
 
Von Seiten der Stadtplanung wird die geplante Nachverdichtung grundsätzlich be-
grüßt, wenn auch das Nachverdichtungspotenzial als nicht besonders groß erscheint. 
Im Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden wird positiv hervorgeho-
ben, dass bei einer ähnlichen Firsthöhe wie das Bestandsgebäude mehrere zusätzli-
che Wohneinheiten geschaffen werden können. Gleichzeitig wurde die Versiegelung 
im östlichen Gartenbereich möglichst gering gehalten. Die Pflanzung straßenbeglei-
tender Gehölze als Übergang zum westlichen Stadtpark wird begrüßt.  
 
Die geplante Verlängerung des Gebäudes wird im Hinblick auf das Postgebäude in 
der nördlichen Umgebung als vertretbar erachtet. Jedoch bestehen gegen das Bau-
vorhaben erhebliche Einwände gegen die geplante Geschossigkeit im Dachbereich. 
Durch die geplante Unterbrechung der Traufe auf ca. 50% der Gebäudelänge ent-
steht eine um ein Vollgeschoss höhere Gebäudewirkung, welche sich auch aus städ-
tebaulicher Sicht nicht in die Umgebung einfügt. 
 
Außerdem wird die Anordnung, Organisation und Ablöse der Stellplätze kritisch be-
wertet. Im Bereich der Fürstenfelder Straße befinden sich gegenüberliegend des 
Vorhabens insgesamt 91 öffentliche Stellplätze. Im Rahmen des Verkehrsentwick-
lungsplanes wurde für diesen Bereich eine teils hohe Auslastung vor allem in den 
Zeitraum von 8 Uhr morgens bis 13 Uhr sowie einem erneuten Peak zwischen 16 
und 17 Uhr festgestellt. In den Zeiten von 18 bis 7 Uhr morgens ist von einer gerin-
gen Auslastung auszugehen. Interpretiert man die Bestandsaufnahme des Verkehrs-
entwicklungsplans kommt man zu dem Schluss, dass es sich bei den dortigen Fahr-
zeugen primär um kurzzeitige Besucher handelt, die vermutlich primär aus dem Um-
feld der östlichen Schulen kommen. Die Stellplätze werden damit mit großer Wahr-
scheinlichkeit nur wenig von den angrenzenden Anwohnern genutzt. Unterstellt man 
den zukünftigen Bewohnern, dass ein Großteil während der regulären Arbeitszeiten 
mit dem Privat-PKW zum jeweiligen Arbeitsplatz anreist, würden sich Wochentags 
keine signifikante Verschlechterung des öffentlichen Parkdrucks auf den Bereich der 
Fürstenfelder Straße ergeben. Gleichzeitig ist bei dem angedachten Parkliftsystem 
davon auszugehen, dass ähnlich wie bei Duplex-Stellplätzen, das Parken ebenerdig 
auf den direkt angrenzenden öffentlichen Stellplätzen an der Fürstenfelder Straße 
komfortabler und wenig aufwendig ist. Im Ergebnis würde sich bei nicht ausreichen-
der Nutzung des Parkliftsystems die Parkplatzsituation wiederum verschlechtern.  
 
Zusammenfassend kann aufgrund der geringen Auslastung der öffentlichen Stellplät-
ze an der Fürstenfelder Straße im Zeitraum von 18 bis 8 Uhr die Ablöse der Stellplät-
ze und damit die Reduzierung der nachzuweisenden Stellplätze zugestimmt werden. 
Unterstützt wird dies durch die Lage des Vorhabens an dem nahe gelegenen S-
Bahnhof, der in 10 min. Fußweg zu erreichen ist.  
 
Aus städteplanerischer Sicht wird die Anordnung der 6 Stellplätze direkt an der Fürs-
tenfelder Straße kritisch bewertet. Wie zuvor beschrieben, befinden sich entlang der 
Fürstenfelder Straße beinahe auf der gesamten Westseite öffentliche Stellplätze, 
was zwangsläufig heute schon zur Reduzierung des Straßen- und Stadtbildes in die-
sem Bereich beiträgt. Spiegelt man diese Stellplätze, wie von dem Antragssteller 
vorgesehen, auf den Bereich der Privatgrundstücke, nimmt die primär durch Vorgar-
tenzonen geprägte Situation entlang der Fürstenfelder Straße schaden und schafft 
gleichzeitig unnötig versiegelte Flächen. Auch im Hinblick auf das zu hinterfragende 
Parkliftsystem wird dringend angeraten, über eine Tiefgaragenlösung nachzudenken. 
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Notwendigkeit eines Bebauungsplanes: 
 
Das Areal zwischen der Bahnhof-, Fürstenfelder- und Oskar-von-Miller-Straße ist 
primär durch freistehende Baukörper mit zwei Hauptgeschossen plus Dachgeschoss 
mit weitgehend durchgängigen Traufseiten geprägt. Dies soll auch zukünftig beibe-
halten werden. Aus diesem Grund wird keine Notwendigkeit erachtet, das geplante 
Bauvorhaben im Rahmen eines Bebauungsplanes planungsrechtlich zu ermöglichen. 
 
 
 
Das Bauamt kommt daher zu dem auf dem Deckblatt formulierten 
Beschlussvorschlag. 
 
 
 

15



16



STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2349/2021 
 

10. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 50/11-1 „Bereich zwischen 
Kurt-Huber Ring und Industriestraße„;   
Ergebnis des Fachbeirats, Aufstellungsbeschluss, Beschluss Vorentwurf 

TOP - Nr. 3 Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 05.02.2021 

Verfasser Erber, Elvira Zuständiges Amt Amt 4  

 

Sachgebiet 41 Stadtplanung, 
Bauleitplanung, 
Verkehrsplanung 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Planungs- und Bauausschuss Vorberatung 17.03.2021 Ö 

2 Stadtrat Entscheidung 23.03.2021 Ö 

 

Anlagen: 1 STR Beschlussbuchauszug vom 25.11.2014 
2 PBA Beschlussbuchauszug vom 20.01.2016 
3 a PBA Beschlussbuchauszug vom 17.12.2018  
3 b Tischvorlage vom 17.12.2018 
4 Protokoll der 10. Fachbeiratssitzung vom 28.01.2021 
5 Übersicht Prüfaufträge aus den Unterlagen 02 2021 
6 Übersicht Planung 2016 zu 2021 
7 Lageplan mit Umgriff Geltungsbereich  
8 V+E 50 11-1 „Bereich zwischen Kurt Huber Ring und Industrie-

straße“; Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOP Ö  3TOP Ö  3
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Planungs- und Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
 
1. Die Auffassung des Fachbeirates zur aktuellen Planung wird geteilt.  

2. Der im Stadtrat am 25.11.2014 beschlossene Aufstellungsbeschluss, Beschluss 
Vorentwurf  der Bebauungsplanänderung Nr. 50/11-1 „Bereich zwischen Kurt-Huber-
Ring und Industriestraße -1. Änderung“ wird aufgehoben. 

3. Für den in Anlage 7 dargestellten Bereich wird der Aufstellungsbeschluss für einen 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan gefasst. Der Bebauungsplan trägt die Be-
zeichnung „V+E Nr. 50/11-1 Bereich zwischen Kurt-Huber Ring und Industriestraße. 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB (Be-
bauungsplan der Innenentwicklung) durchgeführt. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Vorhabenträger einen Durchführungsver-
trag und einen Städtebaulichen Vertrag abzuschließen. 

5. Dem vorgestellten Vorentwurf (Anlage 8) wird zugestimmt. Die Verwaltung wird be-
auftragt, auf dieser Grundlage die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB sowie der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Der Vorentwurf 
trägt das Datum der Sitzung des Stadtrates vom 23.03.2021. 
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Referent/in Götz / BBV     Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen       

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 

 

 

 

19



Seite 4 

Sachvortrag: 
 
1. Bisheriger Verlauf 

 

Am 30.09.2014 erfolgte im PBA und am 25.11.2014 STR der Aufstellungsbeschluss 
und der Beschluss Vorentwurf für den Bebauungsplan Nr. 50/11-1 „Bereich zwischen 
Kurt-Huber-Ring und Industriestraße – 1. Änderung“ sowie der Beschluss einen 
Fachbeirat einzuberufen. 
 
2. Fachbeirat 

 
Der Fachbeirat tagte seit 2015 insgesamt 10 Mal. In der Sitzung des PBA am 
20.01.2016 erfolgte ein Beschluss über die bis dato erzielten Ergebnisse aus dem 
Fachbeirat. Zwischendurch fand ein Eigentümerwechsel statt, welcher erneut ein Zu-
sammentreffen des Fachbeirates notwendig machte. Eine erneute Vorstellung erfolg-
te in der PBA Sitzung am 17.12.2018 in der Form eines mündlichen Berichtes.  

Nach einem weiteren Eigentümerwechsel fanden trotz Coronakrise Ende 2020 / An-
fang 2021 drei weitere Fachbeiratssitzungen statt, davon zwei in Form von Videokon-
ferenzen. Die Planung wurde dabei weiterentwickelt. Die nun vorliegende Planung 
wird von den Mitgliedern des Fachbeirates befürwortet.  

 

Der Fachbeirat war zuletzt wie folgt besetzt: 

 
stimmberechtigte Fachju-
roren  

1. Herr Prof. Thomas Hammer/ Architekt, München 
2. Herr Johannes Mahl/ Landschaftsarchitekt, München 
3. Herr Franz Balda/ Architekt, Fürstenfeldbruck 
4. Herr Martin Kornacher/ bzw. Herr Johannes Dachsel 

Stadtbaurat, Stadt Fürstenfeldbruck 
5. Herr Thomas Müller/ Klimaschutzbeauftragter, Stadt 

Fürstenfeldbruck 
 

stimmberechtigte 
Sachjuroren  

2. Herr Stadtrat Christian Stangl/ Grüne, 2. 
Bürgermeister 

3. Herr Stadtrat Hans Schilling/ CSU-Fraktion 
4. Herr Dr. Andreas Rothenberger/ BBV-Fraktion 
5. Herr Georg Stockinger/ Freie Wähler 

 
Sonstige Teilnehmer - Herr Oberbürgermeister Erich Raff,  

- Herr Stadtrat Philipp Heimerl/ SPD,  
- Frau Stadträtin Zierl/ ÖDP   
- SG 41 Herr Markus Reize, Frau Elvira Erber  
- SG 42 Frau Carina Schott 
- Eigentümer Herr Otto Hien und Herr Peter Emmerling 

(ISARKIES Wohn- und Gewerbegrund GmbH & Co. 
KG)  

- Planerin Frau Dr. Krista Blassy vom Büro PAB 
Architekten  
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3. Planung Stand 02/2021: 

 
Der Beschlussbuchauszug der Planungs- und Bauausschuss Sitzung vom 
20.01.2016 befindet sich unter der Anlage Nr. 2.  

Das Protokoll der letzten Fachbeiratssitzung vom 28.01.2021 liegt als Anlage Nr. 4 
dem Sachvortrag bei. Die darin angesprochenen Punkte wurden vom Büro eingear-
beitet. Die Mitglieder des Fachbeirates wurden aufgefordert sich bis einschließlich 
18.02.2021 zu den überarbeiteten Unterlagen zu äußern und mitzuteilen ob ein wei-
terer Fachbeirat notwendig werden wird oder nicht. Die Mehrheit der Fachbeiratsmit-
glieder hatte an der überarbeiteten Planung nichts anzumerken (s. Tabelle / An-
hang).  

In der Anlage 5 zum Sachvortrag finden Sie eine Übersicht mit Zwischenständen. Im 
Folgenden gehen wir nur kurz auf die Unterschiede zwischen dem Stand PBA 
20.01.2016 und dem Stand 03.02.2021 ein. Es gab Veränderungen in der Nutzung 
(EG anstatt Biosupermarkt Gewerbe und gewerbliches Wohnen), Zunahme der Ge-
schossfläche, Veränderungen bei der Geschossigkeit (Staffelgeschosse), Gestaltung 
des Innenhofes sowie der Außenbereiche, Fassadengestaltung. Die Planung ist nun 
sehr detailliert ausgearbeitet.  

Ein paar Ausschnitte aus der Gegenüberstellung (Anlage 6 ausführlicher): 
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Zusammenfassung: 

 PBA 20.01.2016 
 

Unterlagen vom 03.02.2021 

Abstandsflächen   

Lageplan/ Frei-
flächen 

 Hochwertige Gestaltung der Au-
ßenflächen, begrünte Fassaden, 
Carports… 

Geschossigkeit Turm von V auf VII Geschosse 

 Westbaukörper IV -> IV 

 Ostbaukörper IV -> V Staffelgeschoss 

 Nordbaukörper IV -> IV Staffelgesschoss 

Nutzung EG Biosupermarkt, Kita -> Gewerbe, gewerbliches Wohnen und Kita 

Innenhof Jetzt höherwertige Gestaltung 

 Jetzt gestalteter Eingangsbereich 

Fassaden   

GF 5.119 qm 5.549 qm 

GF Überschrei-
tung 

1.609 qm 2.039 qm 

GFZ 1,54 1,67 

 

 

4. Weiteres Verfahren 

 
Am 18.02.2021 ging von der Firma ISARKIES Wohn- und Gewerbegrund GmbH & 
Co. KG ein Antrag auf einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ein. Weiterhin 
wurde ein Vorentwurf eines Bebauungsplanes eingereicht (s. Anlage 7).  

Seitens der Verwaltung wird empfohlen, auf Grundlage der vorgelegten Planung ei-
nen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen sowie dem Vorentwurf zuzu-
stimmen. Weiterhin wird empfohlen, die Verwaltung zu beauftragen, hierzu mit dem 
Vorhabenträger einen Durchführungsvertrag und einen Städtebaulichen Vertrag ab-
zuschließen. Hierzu müssen der bisherige Aufstellungsbeschluss sowie der Be-
schluss des Vorentwurfs vom 25.11.2014 zum bisherigen Bebauungsplanände-
rungsverfahren aufgehoben werden.  

Es wird vorgeschlagen, den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) durchzuführen. Nachdem die 
zulässige Grundfläche unter Berücksichtigung der benachbarten Bebauungspläne 
mit engem sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang über 20.000 m² 
(jedoch unter 70.000 m²) liegt, wurde die hierfür erforderliche Vorprüfung des Einzel-
falls durchgeführt mit dem Ergebnis, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine 
erheblichen Umweltauswirkungen hat.  

 
Abschließend kommt das Stadtbauamt zu dem auf Seite 1 formulierten Beschluss-

vorschlag.  
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Öffentliche Beschlüsse 
 

über die 
18. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 

des Stadtrates der Stadt Fürstenfeldbruck 
 
 
 
 

TOP 2 Durchführung des Baugestaltungswettbewerbes 2015 in der Stadt 
Fürstenfeldbruck 

 
Bekanntgabe: 
 
Der Planungs- und Bauausschuss nimmt die Ausführungen zur Entscheidung des Bau-
gestaltungswettbewerbes 2015 in der Stadt Fürstenfeldbruck zur Kenntnis. 
 
 
Die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses nehmen den Sachverhalt zur 
Kenntnis. 
 
 
 

TOP 4 Vorstellung der Ergebnisse aus dem Fachbeirat zu den Bebauungs-
plänen 50/11-1 und 50/13 

 
 
Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Planungen im Bereich der Bebauungspläne  
50/11-1 und 50/13 entsprechend der Vorschläge des Fachbeirates weiterzuführen so-
wie entsprechende Städtebauliche Verträge auszuhandeln. 
 
Ja-Stimmen:     15 
Nein-Stimmen:   0  
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Auszug 
aus der Niederschrift über die 

53. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 
vom 17.12.2018 

 
 
Vorsitzender, Oberbürgermeister: 
Herr Erich Raff;  
Ausschussmitglieder: 
Herr Erhard Baumann; Herr Karl Danke; Herr Prof. Dr. Rolf Eissele; Frau Gabriele Fröh-
lich; Herr Michael Piscitelli; Herr Johann Schilling; Herr Ulrich Schmetz; Herr Georg 
Stockinger; Herr Dr. Andreas Ströhle; Herr Prof. Dr. Klaus Wollenberg; Frau Dr. Alexa 
Zierl;  
Vertreter/in: 
Herr Jan Halbauer; Herr Franz Höfelsauer; Frau Hermine Kusch;  
 
Beratungspunkt (öffentlich): 
 

TOP 3 mündlicher Bericht zum derzeitigen Stand der Planungen des Vor-
habenträgers für den Bereich des Bebauungsplanes „50/11-1 “ 

 
Sachvortrag: 
 
Herr Kornacher bedauert, dass die von Fr. Dr. Blassy (PAB Architekten) zu diesem 
Tagesordnungspunkt vorbereitete Präsentation auf Grund technischer Probleme mit 
dem Beamer nicht gezeigt werden kann und verweist deshalb auf die als Tischvorlage 
ausgereichten Unterlagen. Stadträtin Dr. Zierl stellt einen Geschäftsordnungsantrag 
auf Vertagung des Tagesordnungspunktes. Nach kurzer Diskussion hinsichtlich der 
Vertagung und der Tatsache, dass Frau Dr. Blassy aus Erfurt angereist ist, zieht Stadt-
rätin Dr. Zierl ihren Antrag wieder zurück. Nunmehr stellt Stadtrat Schmetz einen Ge-
schäftsordnungsantrag, die vorgesehenen Informationen vorzutragen, nachdem es er-
neut einen potenziellen Investor gibt, welcher das Projekt umsetzen möchte. Zudem 
stellt er einen weiteren Geschäftsordnungsantrag, aus Zeitgründen den Tagesord-
nungspunkt 4 “Städtebaulicher Realisierungswettbewerb mit Ideenteil im Bereich der 
Aumühle und Lände – Beschluss Auslobungstext“ zu vertagen. 
 
Oberbürgermeister Raff erklärt, dass es ihm wichtig ist, den nächsten Tagesord-
nungspunkt 4 aufzurufen, da er im Hinblick auf zwei Anträge die weitere Vorgehenswei-
se klären möchte.  
 
Stadtrat Schmetz weist darauf hin, dass gemäß Geschäftsordnung über einen Ge-
schäftsordnungsantrag nach formaler Gegenrede, welche mit dem Beitrag des Ober-
bürgermeister geführt ist, abzustimmen ist. Oberbürgermeister Raff stellt den Ge-
schäftsordnungsantrag auf Vertagung des Tagesordnungspunktes 4 von Stadtrat 
Schmetz zur Abstimmung. Dieser wird mit 2 : 12 Stimmen (Stadtrat Halbauer ist bei der 
Abstimmung abwesend) abgelehnt. 
 
Bezug nehmend auf die als Tischvorlage ausgereichten Unterlagen skizziert Herr Kor-
nacher die bisherigen Planungen auf und erklärt, dass sich ein neuer Vorhabensträger 
gefunden hat, nachdem der bisherige von seinem Vorhaben zurückgetreten ist. Auf 

TOP Ö  3TOP Ö  3
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Wunsch von Oberbürgermeister Raff, so Herr Kornacher weiter, soll vor einem erneuten 
Fachbeirat die überarbeitete Planung dem Ausschuss vorgestellt werden.  
 
Frau Dr. Blassy stellt zunächst den Erwerber des Grundstückes Herrn Fischer, Ge-
schäftsführer der Investas GmbH aus Augsburg sowie Frau Maurer von Wüstenrot 
Bausparkasse AG vor. Nachdem die Technik wieder funktioniert erläutert Frau Dr. Blas-
sy anhand einer Powerpointpräsentation (Anlage zum Protokoll) die überarbeitete Pla-
nung. 
 
Stadtrat Danke stellt den Geschäftsordnungsantrag, nicht in die Diskussion einzustei-
gen. Oberbürgermeister Raff weist dennoch darauf hin, dass der heutige TOP ledig-
lich der Information dienen soll, damit sich der Ausschuss über die Ideen des neuen 
Bauwerbers, welche mit der Verwaltung bislang noch nicht abgestimmt sind, einen ers-
ten Eindruck verschaffen kann. Auch kündigt er Fachbeirat für dieses Vorhaben an. 
 
Die Ausschussmitglieder nehmen die Ausführungen zur Kenntnis.  
 
Stadtrat Stockinger bittet darum, den Fraktionen die Powerpointpräsentation als PDF-
Dokument zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Ausschussmitglieder nehmen die Ausführungen zur Kenntnis. 
 
 
 
Für die Richtigkeit des Auszuges: 
Fürstenfeldbruck, 24.02.2021 
 
 
 
Ramona Schmid 
Schriftführerin 

gez. Erich Raff 
Oberbürgermeister 
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Protokoll 
 

10. Fachbeirat für 
B-Plan Nr. 50/11-1 „Bereich zwischen Kurt-Huber-Ring und 
Industriestraße“ 

 
am 28.01.2021 von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr 

als Videokonferenz 
 
 
Als stimmberechtigte Fachjuroren waren anwesend: 
 

1. Herr Franz Balda/ Architekt, Fürstenfeldbruck vertritt Herrn Prof. Hammer 
2. Herr Johannes Dachsel/ Stadtbaurat, Stadt Fürstenfeldbruck 
3. Herr Thomas Müller/ Klimaschutzbeauftragter, Stadt Fürstenfeldbruck 

 
Als stimmberechtigte Sachjuroren waren anwesend: 
 

1. Herr Stadtrat Christian Stangl/ Grüne, 2. Bürgermeister 
2. Herr Georg Stockinger/ Freie Wähler 

  
 
Darüber hinaus waren, Frau Stadträtin Zierl/ ÖDP, sowie vom SG 41 Herr Markus Reize, Frau 
Elvira Erber vom SG 42 Frau Carina Schott anwesend.  
 
Von Seiten der Eigentümer nahmen Herr Otto Hien und Herr Peter Emmerling (ISARKIES 
Wohn- und Gewerbegrund GmbH & Co. KG), die Planerin Frau Dr. Krista Blassy und Herr 
Konstantin Möhring vom Büro PAB Architekten sowie Frau Mechthild Siedenburg und Frau 
Barbara Weiß vom Büro Zwischenräume teil. 
 
 
Tagesordnung: 
Eröffnung Chatraum ab 9.00 Uhr 
 
9:35 Uhr Beginn 
Einleitung durch Frau Erber mit kurzer Darstellung Ergebnis Prüfaufträge 
 
9:45 Uhr Moderation/ Übernahme des Vorsitzes durch Herrn Balda  
  
9:50 - 10:40 Uhr Vorstellung der neuen Planung durch das Büro PAB mit anschließender 
Diskussion 
 
10:40 Uhr Ende 

 
 
Nach kurzer Einleitung durch Frau Erber mit mündlicher Darstellung der Ergebnisse der  
Prüfaufträge übernahm Herr Balda, in Vertretung von Herrn Prof. Hammer die Moderation. 
Das Büro PAB stellte anschließend die Prüfaufträge mit Hilfe einer Simulation und einer 
anschließenden Präsentation allen Fachbeiratsmitgliedern vor.  

 
Folgende Punkte wurden durch das Büro näher erläutert: 
 
Innenhof:  

- Holzlamellen an Wohnungseingängen 
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- Rankhilfen im Innenhof als zusätzliche Begrünung und Absturzsicherung 
- Die Gestaltung des Innenhofes zieht sich in die Außenbereiche (geschwungene 

Wege, Grün und die Materialität…) 
 
Turm: 

- Extra verglaste Turm erschien eher als „Anhängsel“ und so hat man in der 
Überarbeitung das Treppenhaus in den Turm integriert 

- Vor dem Turm hat man die Aufenthaltsqualität erhöht - dieser Bereich soll als 
„Treffpunkt“ fungieren 

- Bei der Treppe gibt es neben der hier gezeigten Variante auch noch die gewendelte 
Variante, welche durch das Büro favorisiert wird 

 
Material:  

- Das Material Holz wurde ab der Kita im Gebäude in den Nischen nach oben gezogen 
 
Dächer: 

- Die angedachten Dachterrassen sind direkt vom Treppenhaus begehbar 
 
Alle anwesenden Fachbeiratsmitglieder waren sich einig in dem Punkt, dass sich die 
architektonische Qualität sehr verbessert hat und viel Arbeit in die Überarbeitung der Punkte 
gesteckt wurde.  
 
In der Diskussionsrunde ergaben sich folgende Punkte die noch nachgearbeitet werden 
sollen. 
 

1. Innenhof 
Eingangsbereich Treppe  
Diskussion ob die Treppe nicht erst im Gebäude beginnen sollte. 
Im südlichen Eingangsbereich sollte der Glasbereich vergrößert werden und der 
Bereich der abgehängten Decke, wenn möglich verkleinert. 
Verbesserung der Belichtung im EG beim gewerblichen Wohnen. 
 
2. Turm 
Die Farbe erscheint zu dominant. Anstatt Messing sollte Holz verwendet werden. Im 
Bereich des östlichen Riegels gibt es schon im DG eine neue Holzverkleidung. Auch 
sollte der Turm „gestreckt“ werden die „Vertikalität“ sollte mehr betont werden. 
 
3. Garagenhof 
Die Stellplätze sollten wenn möglich reduziert, überdacht und begrünt werden. Dies 
könnte man auch für die Fahrradstellplätze andenken.  
 
4. Dächer 
Nutzung der Dächer wurde begrüßt. Es wurde die Verwendung als 
Verschattungselement und die Nutzung von Photovoltaikfolien angeregt. 

 
Weiteres Vorgehen: 
Zum weiteren Vorgehen ist folgender Ablauf besprochen worden: 
Einarbeitung der Punkte: 
 

- Innenhof/ Treppe 
- Verbesserung der Belichtung beim gewerblichen Wohnen 
- Turm/ Holzverkleidung/ Vertikalität 
- Überdachung Carport/ Fahrradstellplätze 

 
Erber/ Schott 
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Stand 09.02.2021 

 Fachbeirat Mitglied Abgabe 
Stellungnahme 
Frist bis 
18.02.21 
 

Stellungnahme 
positiv  = + 
negativ = - 

Kommentar     

   

Fachjury mit Stimmrecht 
     FB 

ja  
+ 

FB 
nein 

- 

  

1 Herr Prof. Hammer 17.02.2021 +  - Kein weiterer FB notwendig. 
Sehr geehrte Frau Erber, 
nach Durchsicht der Unterlagen von PAB Architekten (Stand vom 03.02.202) möchte ich folgende Punkte anmerken: 
  
1. Die nach oben offene Wendeltreppe zum Innenhof kann ich mir vorstellen. Allerdings bleiben Fragen hinsichtlich des 
Witterungsschutzes sowie der Wartung und Pflege der Treppe und des Bereiches im EG 
2. Der Flur zur Erschließung der Apartments im EG ist nach wie vor nur künstlich belichtet und hat keine räumlichen Qualitäten 
3. Die großflächige Holzbekleidung des Turmbaukörpers unter rein formalen Aspekten ist nicht schlüssig hinsichtlich Funktion und 
Alterungsprozess. Eine Reduzierung der Holzelemente auf ihre Funktion als verschiebbarer Sicht- und Sonnenschutz wäre sinnvoll und 
wünschenswert. 
4. Eine geringere Versiegelung des Innenhofs zugunsten von mehr Grün und einer verständlichen Wegeführung würde die 
Aufenthaltsqualität sicher verbessern. 

 

  
 
- 

  

2 Herr Mahl-Gebhard 09.02.2021 + Kein weiterer FB notwendig. 
Hierzu folgende Anmerkungen: 
 
Die Gestaltung und mögliche Nutzung der Dachflächen ist sehr zu begrüßen. Die im Protokoll angesprochene ‚Verwendung als 
Schattenelement‘ habe ich nicht ganz verstanden. Ich gehe davon aus, dass damit die Erstellung einer ausreichend notwendigen 
Verschattung gemeint ist. 
Die Gestaltung des Innenhofes mit den zusätzlichen Rankhilfen ist insgesamt zu begrüßen, Es sollte nur darauf geachtet werden, dass 
der Innenhof sich durch die Berankung nicht noch zusätzlich räumlich verengt. 
Auch der Hinweis, dass die Stellplätze im Garagenhof überdacht und begrünt werden sollten, wird von meiner Seite voll unterstützt. 
 
Insgesamt sehe ich auch sehr deutliche Fortschritte in der Gestaltung der Aussenanlagen gegenüber dem vorletzten Stand. Ich denke 
auch, dass ein weiterer Termin des Fachbeirats nicht mehr notwendig ist. 

 
 

  
 

- 

  

3 Herr Balda 17.02.2021 + - Kein weiterer FB notwendig. 

ich möchte mich den Ausführungen von Herrn Hammer anschließen. Aus meiner Sicht kann auf einen weiteren Fachbeirat 
verzichtet werden. 
 

  

- 
  

4 Herr Dachsel AL4        

5 Herr Müller SG41 
 

11.02.2021 + Kein weiterer FB notwendig. 
Nach Sichtung der Unterlagen möchte ich Dir gerne meine kurze Stellungnahme zukommen lassen. 
 
Aus meiner Sicht stellen die überarbeiteten Unterlagen einen Planungsstand dar, der dem PBA zum Beschluss vorgestellt werden kann. 
Wesentliche angemerkte Punkte des Klimaschutzes wurden dabei vom Büro bearbeitet und in den Planungen berücksichtigt. 
Insbesondere sind dabei die Grüngestaltung inkl. Dach- und Fassadenbegrünung , die Holzfassadenverkleidung, die Dach-PV-Module 
und der vereinbarte KfW-55-Energiestandard hervorzuheben.  
 
Die Anregungen des Fachbeirats bezüglich Möglichkeiten auch Fassaden-PV-Module in die Fassadengestaltung einzubeziehen wurden 
vom Büro nicht aufgenommen, ebenso wie die Anregung halbtransparente Dach-PV-Module als Verschattungselemente einsetzen zu 
können bei gleichzeitiger Nutzung der darunter liegenden Fläche als gestaltbarer Aufenthaltsraum für die Bewohner.  
 
Insgesamt kann auf einen weiteren Fachbeiratstermin aufgrund der starken Weiterentwicklung der Planungen und der Berücksichtigung 
einer Vielzahl an Anregungen verzichtet werden.  

 

     
 
 

- 
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 Fachbeirat Mitglied Abgabe 
Stellungnahme 
Frist bis 
18.02.21 
 

Stellungnahme 
positiv  = + 
negativ = - 

Kommentar     

   

Politische Vertreter mit Stimmrecht 
6 Herr 

Oberbürgermeister 
Erich Raff 

       

         

7 Herr Johann Schilling 

CSU 
       

         

8 Herr Dr. Andreas 
Rothenberger, BBV 

22.02.2021 + Kein weiterer FB notwendig. 

Hallo Frau Erber,  
von meiner Seite bestehen keine Einwände, die Planung im  PBA vorzustellen.  

 

 -   

         

9 Herr Christian Stangl 
2. Bürgermeister, 
Grüne 

09.02.2021 + Sehr geehrte Frau Erber,  
 
im folgenden meine Stellungnahme:  
 
1. Die Gestalt der "Baufuge" zwischen Baukörper-Ost IV+St und Buakörper-Ost III+St erscheint wenig sinnvoll, eine Angleichung an die 
diejenige zwischen Turm und Baukörper-Ost IV+St  wäre im Sinne der Symmetrie wohl plausibler.  
 
2. Positv ist die geforderte Verlegung der Treppe nach innen; die gewendelte Treppe mit offener Spindel ist wohl von der Funktionalität 
als auch von der Gestaltung (Repräsentativität des Eingangsbereiches) einer weiteren Bearbeitung bedürftig. Bei der Höhe erscheint 
wohl mindestens ein Podest notwendig.  
 
3. Die weiteren Punkte sind gut gelöst.  
 
im Übrigen bedanke ich mich bei Dr. Blassy und ihrem Team für die sehr engagierte, produktiv-kreative und lösungsorientierte Arbeit.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Christian Stangl  
 
P.S. In Ihrer Email verwenden Sie "wir" als Personalpronomen für diejenigen, die die Entscheidung getroffen haben, dass es keines 
weiteren Beirates mehr bedarf. Meinten Sie damit die Bauverwaltung?  

 

    

         

10 Herr Georg 
Stockinger, Freie 

Wähler 

       

         

   

Sonstige (1 Vertreter ohne Stimmrecht) 
11 Fraktionsvorsitzender SPD 

Philipp Heimerl 
       

         

12 Fraktionsvorsitzende ÖDP 
Dr. Alexa Zierl 

18.02.2021 + vielen Dank für die neuen Pläne, die unsere Diskussionen im Fachbeirat meines Erachtens sehr gut aufgegriffen haben! Insbesondere 
der "Außentreppen-freie" Süd-Eingang ist nun sehr schön, das können Sie gerne so weitergeben.  

 

  
 
 
- 
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 Fachbeirat Mitglied Abgabe 
Stellungnahme 
Frist bis 
18.02.21 
 

Stellungnahme 
positiv  = + 
negativ = - 

Kommentar     

 
Von mir aus kann das Projekt nun im PBA vorgestellt werden, ohne weitere Runde im Fachbeirat.  
 
Für den PBA hätte ich nur zwei kleine, quasi "visuell-redaktionelle" Anregungen:  

1. Unser im letzten Fachbeirat eingebrachter Vorschlag, die Fahrrad- und Kfz-Stellplätze im westlichen Bereich zu überdachen 
(und zu begrünen, es ging ja um das Thema "mehr Grün"), wurde ja dankenswerterweise aufgegriffen. In der Visualisierung sind 
die Dächer aber braun dargestellt. Hier würde ich anregen, in der Visualisierung die Begrünung einzubauen. 

 

2. Für die Ost-Seite hatte ich angeregt, Teile der Stellplätze am Kurt-Huber-Ring als Fahrrad-Stellplätze zu nutzen, damit die Leute 
ihre Räder nicht wild vor dem Gebäude abstellen. 
Frau Dr. Blassy meinte dazu berechtigterweise, dass dies Sache der Stadt sei. 
Im Lageplan sind dankenswerterweise trotzdem bereits Fahrradstellplätze eingezeichnet: 

 
In der Visualisierung allerdings nicht: 

 
Da viele Stadtratsmitglieder (inklusive mir) sich erst die Fotos anschauen und die Pläne dann eventuell nicht mehr so ins letzte 
Detail, wäre es schön, wenn auch in der Visualisierung ein bis zwei "Parkbuchten" als Radlstellplätze dargestellt werden. 

Wie gesagt, das sind Anregungen für die Präsentation des Projekts im PBA, es hat also keine Eile.  

 

         

 AG Die Linke/ 
Die PARTEI 

       

         

13 Fraktionsvorsitzende FDP 
Prof. Dr. Klaus Wollenberg 

       

         

14 Herr Reize, SGL 41        

15 Frau Erber. SG 41        

16 Frau Schott SG 42        
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Projekt B-Plan 50/11-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Aus dem FB vom 28.01.2021 ergaben sich folgende Punkte 
die überarbeitet werden sollten: 
 
1. Innenhof 
Eingangsbereich Treppe 
Diskussion ob die Treppe nicht erst im Gebäude beginnen 
sollte. 
Im südlichen Eingangsbereich sollte der Glasbereich 
vergrößert werden und der Bereich der abgehängten Decke, 
wenn möglich verkleinert. 
Verbesserung der Belichtung im EG beim gewerblichen 
Wohnen. 
 
2. Turm 
Die Farbe erscheint zu dominant. Anstatt Messing sollte Holz 
verwendet werden. Im Bereich des östlichen Riegels gibt es 
schon im DG eine neue Holzverkleidung. Auch sollte der Turm 
„gestreckt“ werden die „Vertikalität“ sollte mehr betont werden. 
 
3. Garagenhof 
Die Stellplätze sollten wenn möglich reduziert, überdacht und 
begrünt werden. Dies könnte man auch für die 
Fahrradstellplätze andenken. 
 
4. Dächer 
Nutzung der Dächer wurde begrüßt. Es wurde die Verwendung 
als Verschattungselement und die Nutzung von 
Photovoltaikfolien angeregt. 
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  Aus dem FB vom 28.01.2021 ergaben sich folgende Punkte die 
überarbeitet werden sollten: 
 
1. Innenhof 
Eingangsbereich Treppe 
Diskussion ob die Treppe nicht erst im Gebäude beginnen sollte. 
Im südlichen Eingangsbereich sollte der Glasbereich vergrößert 
werden und der Bereich der abgehängten Decke, wenn möglich 
verkleinert. 
Verbesserung der Belichtung im EG beim gewerblichen Wohnen. 
 
Ergebnis: - Treppe als Wendeltreppe innerhalb des Gebäudes 

- Vergrößerung der Glasfassade 
- Verbesserung der Belichtung des gewerblichen Wohnens 

im EG 

 
2. Turm 
Die Farbe erscheint zu dominant. Anstatt Messing sollte Holz 
verwendet werden. Im Bereich des östlichen Riegels gibt es schon im 
DG eine neue Holzverkleidung. Auch sollte der Turm „gestreckt“ 
werden die „Vertikalität“ sollte mehr betont werden. 
 
Ergebnis:  Veränderungen wurden vorgenommen 

 
3. Garagenhof 
Die Stellplätze sollten wenn möglich reduziert, überdacht und begrünt 
werden. Dies könnte man auch für die Fahrradstellplätze andenken. 
 
Ergebnis:  Im Innenhof wurden Überdachungen vorgenommen 
 

4. Dächer 
Nutzung der Dächer wurde begrüßt. Es wurde die Verwendung als 
Verschattungselement und die Nutzung von Photovoltaikfolien 
angeregt. 
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Turm auch VI 

 
Turm VII, Nordbaukörper IV, Ostbaukörper V und Westbaukörper IV 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2365/2021 
 

10. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 50/13-2  "Östlich 
Industriestraße Teil 2 (Nord)" Ergebnis Arbeitskreis + erneuter 
Billigungsbeschluss 

TOP - Nr. 4 Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 19.02.2021 

Verfasser Erber, Elvira,  
Schott, Carina 

Zuständiges Amt Amt 4  

Sachgebiet 41 Stadtplanung, 
Bauleitplanung, 
Verkehrsplanung 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Planungs- und Bauausschuss Entscheidung 02.12.2020 Ö 

2 Planungs- und Bauausschuss Entscheidung 17.03.2021 Ö 

 

Anlagen: Anlage 1a Protokollauszug PBA 15.02.2017 und STR 21.02.2017 

Anlage 1b Protokollauszug STR 23.07.2019 

Anlage 1c Protokollauszug aus der PBA Sitzung vom 02.12.2020 

Anlage 2 Stellungnahme Regierung von Oberbayern zur Gebietskate-

gorie MU vom 16.09.2020 

Anlage 3 Stellungnahme Haaf vom 14.09.2017 

Anlage 4a Einwände aus der 1. Und 2. Auslegung aus dem Jahr 2017 

Anlage 4b Hinweise aus der 1- und 2. Auslegung aus 2017 

Anlage 5a Vorhabenbezogener Bebauungsplan Br. 50/13-2 „Östlich 

Industriestraße Teil 2 (Nord)“ Stand 2017 

Anlage 5b Vorhabenbezogener Bebauungsplan Br. 50/13-2 „Östlich 

Industriestraße Teil 2 (Nord)“ Stand 2020 

Anlage 6 Stellungnahme des Vorhabenträgers  

Anlage 7 Protokollauszug Arbeitskreis Termin am 20.01.2021 

Anlage 8 Anlagen Arbeitskreis Termin am 20.01.2021 

Anlage 9 Protokollauszug Arbeitskreis Termin am 19.02.2021 

Anlage 10 Stellungnahme vom Umweltbeirat vom 04.02.2021 

Anlage 11 Freiflächengestaltungsplan Stand 02/ 2021 

Anlage 12 Ansichten Schnitte, TG Grundriss Stand 02/2021 
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Seite 2 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Der in der Anlage 5 b beigefügte Entwurf wird mit den in der Sitzungsvorlage 

aufgezeigten Änderungen bzw. entsprechend der in der Sitzung vorgelegten 
Planzeichnung gebilligt. Der Bebauungsplan trägt das Datum, der Planungs- und 
Bauausschusssitzung, den 17.03.2021. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ge-

mäß §3(2) Abs. 4(2) BauGB durchzuführen. 
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, gegebenenfalls erforderliche redaktionelle Ände-
rungen im Rahmen der Beschlusslage vorzunehmen.  
 

 

Referent/in Götz / BBV     Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz   gering 

Umweltauswirkungen  gering 

Finanzielle Auswirkungen  Nein 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
I 1. Sachstand 
 
In der Stadtratssitzung vom 21.02.2017 (und davor am 15.02.2017 in der Planungs- 
und Bauausschuss Sitzung) wurde der Aufstellungsbeschluss zum Vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan Nr. 50/13 „Östlich Industriestraße“ gefasst sowie dem Vorentwurf 
zugestimmt. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, die Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 50/13 „Östlich 
Industriestraße“ gemäß § 3 Abs. 1 bzw. § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen (s. Anlagen 
1).  
 
Dies erfolgte im Zeitraum vom 09.03.2017 bis 10.04.2017. 
 
Im Planungs- und Bauausschuss vom 21.06.2017 wurde der Entwurf des Bebau-
ungsplans Nr. 50/13 „Östlich Industriestraße“ mit den in der Sitzungsvorlage aufge-
zeigten Änderungen gebilligt (siehe Anlage 1).  
 
 
Die 2. Auslegung gem. § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte vom 12.09. – 
13.10.2017. 
 
Am 06.12.2017 wurde in der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses beschlossen, 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 50/13 „Östlich Industriestraße“ in einen Nord-
teil „Vorhabenbezogener BBP Nr. 50/13-2 „Östlich Industriestraße Teil 2 (Nord)“ und in 
einen Südteil „Vorhabenbezogener BBP Nr. 50/13-1 „Östlich Industriestraße Teil 1 
(Süd)“ zu teilen.  
 
So konnte der Bauantrag für den Bereich des Bebauungsplanes 50/13-1 aufgrund der 
gegebenen Planreife nach § 33 BauGB genehmigt werden und der Baubeginn erfolgen.  
 
Der Satzungsbeschluss für den „Vorhabenbezogener BBP Nr. 50/13-1 „Östlich Indust-
riestraße Teil 1 (Süd)“ (Anlage 1a) erfolgte am 05.06.2019 im Planungs- und Bauaus-
schuss und am 23.07.2019 im Stadtrat. In dieser Sitzung wurde neben dem Satzungs-
beschluss auch die Frage der Herstellung der südlich an der Otl-Aicher-str. gelegenen 
Parkplätze beraten und beschlossen die 5 Parkplätze aus der Planung herauszuneh-
men. Der Antrag zur Erweiterung des Umgriffs nach Norden zur Errichtung eines Geh-
weges am Wendehammer wurde abgelehnt (Siehe auch Punkt 2).  
 
Hauptgrund für den erneuten Billigungsbeschluss sind Veränderungen im Be-
bauungs- und Erschließungskonzept (Verschiebung der Tiefgarage nach Süden 
und Verlegung der Tiefgaragenausfahrt) sowie im Nutzungskonzept (Ergänzung 
der Wohnnutzung durch gewerbliche Nutzungen im EG und OG wie Arztpraxen 
sowie durch eine soziale Einrichtung, angesichts der geplanten Gebietskategorie 
MU – Urbanes Gebiet - im Sinne einer hierfür erforderlichen Nutzungsmischung).  
 
Aufgrund der negativen Stellungnahme der Regierung von Oberbayern (2017) und der 
geänderten Planung (2020) erfolgten 2020 einige Gespräche von Seiten des Eigentü-
mers mit der Regierung von Oberbayern. Am 16.09.2020 (Anlage 2) äußerte sich diese 
dann in einer Stellungnahme positiv zu der jetzigen Planung mit der Nutzungsmischung 
aus Wohnen, Gewerbe und sozialen Einrichtung,  da sie den Vorgaben des § 6a 
BauNVO entspricht.  
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Im PBA am 02.12.2020 wurde kein Billigungsbeschluss gefasst (s. Anlage 1c) sondern 
beschlossen einen Arbeitskreis einzuberufen, welcher zu den Diskussionspunkten (Er-
schließung, Stellplätze, Baumerhalt, Tiefgaragenzufahrt, Otl-Aicher-Str.) zusammen mit 
den Eigentümern die bisherige Planung optimieren sollte. 
 
Der Arbeitskreis trat am 20.01.2021 sowie am 19.02,2021 zusammen (Protokolle Siehe 
Anlage 7 und 9). 
 
 
Im Folgenden die oben angesprochenen Punkte und wie sie optimiert wurden: 
 

Punkt 
 

Ergebnis 

Tiefgaragenzu-
fahrt Otl-Aicher-
Str. 

Variante C Verlegung der Tiefgaragen zu und Ausfahrt von 
der Otl-Aicher-Str. weg in den Nordwestlichen Bereich (Siehe 
auch Anlage 11 Freiflächengestaltungsplan) 
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Die möglichen Lärmauswirkungen auf die angrenzende 
Bebauung wurden ebenfalls untersucht. Lt. Büro Obermeier 
kommt es zu keinen negativen Auswirkungen. 
 

Stellplätze an 
der Otl-Aicher-
Str. 
 

Reduzierung von 14 auf 10 Stellplätze. Jetzt 4 Behinder-
tenstellplätze und 6 normale Stellplätze. Aufgrund der 
Stellplatzreduzierung wird ein zusätzlicher Baum gepflanzt. 
 

 

 
 

 Der Straßenraum wird von Seiten der Stadt in Zusam-
menarbeit mit B+Z überarbeitet. Der nördliche Gehweg von 
bisher 1,90 m wird verbreitert auf min. 2,50 m, die Über-
gangsmöglichkeiten werden verbessert, ebener, rollator-
freundlicher Belag, eventuell Beet mit Staudenpflanzen 
anstatt der Hecke. 
Die Rotmarkierung im Bereich der Feuerwehrzufahrt wird 
entfallen, der Gehweg soll durchgezogen werden. Die 
Senkrechtparkplätze sollen in der Mitte unterbrochen wer-
den, damit Fußgänger zum südlichen Gehweg queren 
können  
 

Stellplätze 
nördlich der 
Bebauung 
 

Reduzierung von 10 Stellplätzen auf der nördlichen Seite auf 
6 Stellplätze. Die südlich vorgesehenen Stellplätze bleiben 
gleich bei 10. Neu hinzugekommen sind 24 Fahrradabstell-
plätze in der Nähe der neuen TG Zufahrt. So wird eine Erwei-
terung der nördlichen Grünfläche möglich. 
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Fahrradabstell-
plätze 

 

Zum einen neu 24 Fahrradabstellplätze an der neuen TG 
Zufahrt. Im Innenhof neu 82 (alt 57 mit Müllhäuschen) 
überdachte evtl. abschließbar. An der Industriestraße neu 
38, alt 22. An der Otl-Aicher-str. alt und neu 8.  
Die Aufzüge sind auch für Fahrradtransporte geeignet.  
 

 Die Fahrradstellplätze sollen bei der weiteren Planung im 
Innenhof an die nordwestliche Ecke vom südlichen Bereich 
verlegt werden, um den Wurzelbereich der Großbäume 
besser freizuhalten.  
Zusätzlich zu den Stellplätzen in der nordwestlichen Ecke 
(außerhalb des Innenhofes) sollen zukünftig zur Industrie-
straße hin noch Fahrradstellplätze entstehen, Stellplätze 
für Anhänger- und Lastenfahrräder sollen ebenfalls vorge-
sehen werden 
Vorschlag für die weitere Planung Kombination von ab-
schließbaren Fahrradboxen (begrünt) und Fahrradstän-
dern, jedoch wird auch für einen offenen Eindruck des Ho-
fes mit möglichst wenigen Einbauten plädiert, da die Hof-
fläche begrenzt ist. 
 

Bäume 
 

 
 
Es wurden 8 Großbäume im Innenhof vorgesehen. Die 
Bäume an der Industriestraße können entfallen und wer-
den durch Neupflanzungen im Hof bzw. entlang der Indust-
riestraße ersetzt. 
 

Nördliches 
Gebäude  
 

Haus 3 wurde überarbeitet. Es wurde eine Terrassierung an 
der Gebäudenordseite vorgenommen. Auf dem Dach des 
darunterliegenden Laubenganges wird eine Grünfläche ange-
legt, die den zurückgesetzten Laubengang im  4. OG beglei-
tet. 
Bitte des Arbeitskreises an die Eigentümer, die Fassaden-
gestaltung der Straßenfassaden, insbesondere der Lau-
bengänge, zu optimieren (lebendiger, weniger trist), dabei 
prüfen, ob nicht beispielsweise „bewegliche Paneele“ mög-
lich sind. 
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Die übrigen im PBA am 02.12.2020 vorgelegten Eckdaten (Vorlage- Nr. 2233/2020) wie 
Art und Maß der baulichen Nutzung MU /Urbanes Gebiet; maximale Grundfläche GR 
4.750 m², maximale Geschossfläche GF 10.000 m²) sind gleich geblieben.  
Insofern ändern sich auch nicht die in Anlage 5 b beigefügten textlichen Festsetzungen; 
die Planzeichnung wird entsprechend dem Freiflächengestaltungsplan angepasst (s.o. 
bzw. Anlage 11).  
 
 
I 2. Bewertung: 
 
Aus Sicht der Verwaltung wird begrüßt, dass die Planung zu Gunsten des weitgehen-
den Erhalts der Bestandsbäume auf der Nordseite verändert wurde.  
Der Arbeitskreis hat in seinen zwei Sitzungen zusammen mit den Eigentümern und Pla-
nern die in der Sitzung vom 02.12.2020 angesprochenen Punkte zielführend diskutiert 
und optimiert. Der Arbeitskreis kam zu dem Ergebnis, dass nach Freigabe des Proto-
kolls die nun vorliegende Planung dem PBA vorgestellt und das Verfahren weitergeführt 
werden kann.  
 
Im nachfolgenden Punkt II werden die Stellungnahmen (Anlage 4a und 4b) nur hinsicht-
lich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 50/13-2 „Östlich Industriestraße 
Teil 2 (Nord)“ behandelt. Dabei handelt es sich sowohl um die Stellungnahmen aus dem 
ersten und zweiten Beteiligungsverfahren zum Bebauungsplan 50/13, da die Teilung 
des Bebauungsplanes ersten nach der zweiten Auslegung beschlossen wurde (siehe 
oben, Kap. I.1).  
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II. Behandlung der Stellungnahmen 

A ANREGUNGEN AUS DER ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG 
 
Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB ist lediglich eine Stel-
lungnahme eingegangen.  

 Bürger Datum  

Pkt.   Einwand/  
Ja  

Einwand/ 
nein 

Hinweise 

      

1. Haaf Immobilien GmbH 
Eigentümer der Grundstü-
cke 994/12 Am Fuchsbo-
gen 9 und 1016/8 Nähe 
Industriestr. 

14.09.2017 X  X 

Herr Haaf regt an  

den Punkt 8.4.3 Sport- und Freizeitlärm zu überprüfen da hier folgendes steht:  „Es 
bestehen im weiteren Umfeld keine entsprechenden Anlagen, eine Beurteilungsrele-
vanz ist somit nicht gegeben.“ 
Darüber hinaus bittet er im Rahmen des weiteren Genehmigungsverfahren zu prü-
fen, inwieweit berücksichtigt wurde, dass durch die unmittelbar angrenzende Sport-
schule FFB sehr wohl Sport- und Freizeitlärm entstehen kann (z.B. durch Musik bei 
geöffneten Fenstern im Sommer). Herr Westner (Pächter von Herrn Haaf) möchte 
vermeiden, dass durch die vorgesehene Wohnbebauung der Ärger mit künftigen 
Nachbarn vorprogrammiert ist.   
 

Anmerkung der Verwaltung: 
Der Einwand wurde bereits 2017 von Seiten des Vorhabenträgers überprüft. Damals 
wurde festgestellt, dass in dem Gutachten die nördliche Bebauung bereits berück-
sichtigt wurde und es zu keinerlei negativen Auswirkungen kommt. 2020 erfolgte  
aufgrund der konkreteren Gebäude- und Grundrissüberarbeitung nochmals eine Ab-
frage ob sich aufgrund der Planänderungen Änderungen ergeben haben. Der Ein-
wand wurde bereits in dem letzten Gutachten (Stand 16.06.2020) berücksichtigt. Die 
beabsichtigte Planung verursacht keine negativen Auswirkungen auf die nördlich ge-
legene Sportschule Puch. 

Der Punkt 8.4.3 wird entsprechend geändert. 

 
 
B STELLUNGNAHMEN DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE: 
 
 Träger öffentlicher Belange Datum  

Pkt.   Einwand/  
Ja  

Einwand/ 
nein 

Hinweise 

      

1. Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Fürsten-
feldbruck (AELF)  

15.09.2017 
12.04.2017 
 

 X 
X 

 

2 Amt für ländliche Entwick-
lung, München 

13.09.2017 
14.03.2017 

 X 
X 

 

3 Bayerischer Bauernverband, 
München 
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 Träger öffentlicher Belange Datum  

Pkt.   Einwand/  
Ja  

Einwand/ 
nein 

Hinweise 

4 Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege, München 

    

5 Bund Naturschutz e.V. 07.10.2017 
10.04.2017 

X 
X  

  

6 Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben 

15.09.2017  X   

7 DB Services Immobilien 
GmbH, Niederlassung Mün-
chen 

27.09.2017 
07.04.2017 

  X  
X 

8 Deutsche Post Immobilien-
service GmbH, Niederlassung 
München 

    

9 Deutsche Telekom AG, PTI 23  06.09.2017 
10.03.2017 

  
X 

X 

10 Energie Südbayern GmbH 15.09.2017 
24.03.2017 

  X 
X 

11 Evang.-Luth. Pfarramt Erlö-
serkirche  

    

12 Evang.-Luth. Pfarramt Gna-
denkirche Fürstenfeldbruck 

    

13 Fachhochschule für öffentli-
che Verwaltung und Rechts-
pflege in Bayern 

08.09.2017 
28.03.2017 

 X 
X 

 

14 Fernleitungs-
Betriebsgesellschaft mbH 

22.03.2017  X  

15 Gemeinde Alling 08.09.2017 
13.03.2017 

 X 
X 

 

16 Gemeinde Emmering 04.10.2017  X  

17 Gemeinde Maisach 11.09.2017 
13.03.2017 

 X 
X 

 

18 Stadt Olching  12.09.2017 
21.03.2017 

 X 
X 

 

19 Gemeinde Schöngeising     

20 Handwerkskammer für 
Oberbayern 

10.10.2017 
10.04.2017 

 X 
X 

 

21 Immobilien Freistaat Bayern, 
Reginalvertretung Augsburg 

    

22 Industrie- und Handelskam-
mer für München und 
Oberbayern 

06.10.2017 
07.04.2017 

X  
X 

 

23 Vodafone Kabel Deutschland 
Vertrieb und Service GmbH & 
Co. KG, Region: Bayern  

05.10.2017 
07.04.2017 
10.04.2017 

 X 
X 
X 

 

24 Kath. Pfarramt -St.Bernhard-     

25 Kath. Pfarramt -
St.Magdalena- 

    

26 Kreishandwerkerschaft     

27 Kreisheimatpflegerin 
Susanne Poller 

    

28 Kreisjugendring     

29 Landratsamt Fürstenfeld-
bruck Referat 21 

10.10.2017 
01.08.2017 
10.04.2017 
03.04.2017 

X 
X 
X  
X 

 X 
X 
X 
X 

30 LBV-Naturschutzinfozentrum 
Kreisgruppe FFB 

    

31 Münchener Verkehrs- und 
Tarifverbund GmbH 
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 Träger öffentlicher Belange Datum  

Pkt.   Einwand/  
Ja  

Einwand/ 
nein 

Hinweise 

32 Planungsverband Äußerer 
Wirtschaftsraum München  

    

33 Regierung von Oberbayern - 
SG 800 / 801 Höhere Landes-
planung - 

11.10.2017 
04.10.2017 
21.03.2017 

X 
X 
X 

  

34 Regierung von Oberbayern 
Gewerbeaufsichtsamt 

20.09.2017 
23.03.2017 

 X 
X 

 

35 Regierung von Oberbayern -
Luftamt Südbayern- 

    

36 Regionaler Planungsverband 
München 

11.10.2017 
13.04.2017 

 X 
X 

 

37 Staatl. Schulamt Fürstenfeld-
bruck 

    

38 Staatliches Bauamt Freising  
- Servicestelle München - 

09.10.2017 
10.04.2017 

 X 
X 

X 
X 

39 Stadtbrandinspektor 
Michael Ott 

    

40 Stadtwerke Fürstenfeldbruck 
- Strom- und Fernwärmever-
sorgung - 

    

41 Stadtwerke Fürstenfeldbruck 
- Wasserversorgung - 

    

42 Verwaltungsgemeinschaft 
Mammendorf 

    

43 Wasserwirtschaftsamt Mün-
chen    

11.09.2017 
23.03.2017 

  X 
X  

44 Zweckverband zur Wasser-
versorgung 

09.03.2017  X  

45 Kreisbrandrat Hubert Stefan 15.09.2017 X   

46 Bundeswehr 18.09.2017  X  

 = Rücknahme Widerspruch am 14.11.2017 
28.09.2017 = Stellungnahmen aus der 2. Auslegung (50/13-1 und 50/13-2 noch ge-
meinsame Auslegung) 
 
 
B 1  Von folgenden Behörden und Trägern öffentlicher Belange sind Äuße-
rungen oder Anregungen eingegangen, jedoch sind keine erkennbaren oder 
schutzwürdigen Belange betroffen bzw. wurden die Belange ausreichend ge-
würdigt (Anlage 4b) 
 
Hinweis: Auf den folgenden Seiten sind die Stellungnahmen aus der 2. Auslegung 
(50/13-1 und 50/13-2 noch gemeinsame Auslegung) sind durch Unterstreichen ge-
kennzeichnet wie z.B. 28.09.2017 
 

- DB Services Immobilien GmbH vom 07.04.2017 und 27.09.2017 

- Deutsche Telekom AG, PTI 23 vom 10.03.2017 und 06.09.2017 

- Energie Südbayern GmbH vom 24.03.2017 und vom 15.09.2017 

- Staatliches Bauamt Freising vom 10.04.2017 und 09.10.2017 

- Wasserwirtschaftsamt München vom 23.03.2017  
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Anmerkung der Verwaltung: 
In den o.g. Stellungnahmen werden Hinweise bzw. Anregungen geäußert, die sich 
vor allem auf Leitungstrassen sowie auf die erforderliche Darstellung einer Altlasten-
verdachtsfläche (Altstandort) mit der Katasternummer 517.900.531 auf dem Grund-
stück Fl.-Nr. 1000/15 aufgrund einer ehemaligen Tankstelle nördlich des Grund-
stücks beziehen.  
Aufgrund der Stellungnahme des WWA München vom 04.09.2017 wurde die Flur Nr. 
1000/15 nutzungsorientiert aus dem Altlastenkataster entlassen.  
Die Kennzeichnung der Fl.Nr. als Altlastenverdachtsfläche ist nicht mehr notwendig.  
Dies ändert nichts an dem Hinweis zu den abfallrechtlichen Auflagen oder einer Be-
teiligung bei einer Nutzungsänderung. 
Die Kennzeichnung der Altlastenverdachtsfläche wurde aus dem Bebauungsplan her-
ausgenommen. Die restlichen Anmerkungen/ Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und ggf. in der Begründung redaktionell ergänzt. 

 
 
 
B 2  Behörden und Träger öffentlicher Belange, von denen Äußerungen oder 
Anregungen eingegangen sind, die im Rahmen der Abwägung zu berücksichti-
gen sind (Anlage 4a) 
 

- Bund Naturschutz vom 10.04.2017 und 07.10.2017 

- Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern vom 07.04.2017 
und 06.10.2017 

- Landratsamt Fürstenfeldbruck vom 03.04.2017, 10.04.2017, 01.08.2017 und 
10.10.2017  

- Regierung von Oberbayern - Höhere Landesplanung - vom  21.03.2017, 
04.10.2017 und 11.10.2017 

- Wasserwirtschaftsamt München vom 23.03.2017 und 11.09.2017 

- Kreisbrandrat Hubert Stefan vom 15.09.2017 

 
 
 
B 2.1  Änderungsvorschläge 
 
 
Pkt. 5 Bund Naturschutz e.V. Stellungnahme vom 10.04.2017 und 07.10.2017 
 
 
Pkt. 5 Bund Naturschutz e.V. vom 10.04.2017 
 
1. Fällung wertvollen Baumbestandes: 

- Stellplätze ohne jedes Trenngrün grenzen an die Stellplätze der Sportschule. 

 
Anmerkung der Verwaltung: 
Der Baumbestand wurde in der Planzeichnung ergänzt. 
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Forderung: 
- Einzeichnung des Baumbestandes, 

- an der Nordgrenze des MK2 den Erhalt des Baumbestandes und einen mind. 

5 m breiten Grünstreifen als Trenngrün nach Norden zur Sportschule,  

- entlang der Industriestraße an der Westseite von Mk2 ebenfalls Erhaltung des 

Baumbestandes. 

 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Der Baumbestand (Siehe auch unter Punkt  I 2. Bisherige Planung Stand 2017/ neue 
Planung 2020)  wurde in der Planzeichnung ergänzt (siehe oben). 
Entgegen zur Planung der ersten Auslegung in 2017 (damals war eine Rodung für 
den Bereich von insgesamt 44 Bäumen der 1. Und 2. Ordnung vorgesehen) werden 
in der aktuellen Planung von 2020 insgesamt 33 Bäume der 1. Und 2. Ordnung ge-
fällt. In der Planung 2017 war eine Neuplanung von 58 Bäumen (18. 1. Ordnung und 
40 2. Ordnung) vorgesehen. Die Planung von 2020 sieht 40 Bäume (29 1. Ordnung 
incl. 11 Bestandsbäume und 11 2. Ordnung) vor.  
Entsprechende Ersatzplanzungen sind auf der gleichen Flurnummer geplant.  
Entgegen der Stellungnahme ist nach Norden hin ein Grünstreifen geplant, der Be-
standsbäume und Stellplätze enthält. Die Stellplätze verteilen sich zu gleichen Teilen 
nördlich und südlich der Straße. So verbleibt eine Trennung zu den nördlich angren-
zenden Grundstücken mit Grün, bestehend aus Fläche und Bäume sowie mit einigen 
Stellplätzen, erhalten.  
 
 
2. Verkehrsprobleme Otl-Aicher-Straße 

- Verkehrsbelastung Otl-Aicher-Straße 

- Anlieferung Entsorgung und das Rangieren auf der privaten Fläche 

- Erhebliche Bedenken bezüglich der Verkehrssicherheit aufgrund fehlender 

separater Geh- und Radwege  

 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Ein Verkehrsgutachten, welches den Unterlagen in der ersten Auslegung beilag, 
zeigt die Machbarkeit des Vorhabens auf. Dieses zeigt auch, dass bzgl. der Ver-
kehrssicherheit keine grundsätzlichen Bedenken zu erwarten sind. Die Tiefgaragen-
zufahrt wurde von Norden nach Süden verlegt. So wurde der Verkehr nördlich der 
Bebauung des B-Planes 50/13-2 verringert. Aufgrund der neuen Planungen  von 
2020 wurde der Verkehr nochmals überprüft. Diese Überprüfung erbrachten keinerlei 
Verschlechterung hinsichtlich des vorherigen Standes des Gutachtens. 
 
 
3. Geh- und Radweg Industriestraße 

- bestehender Gehweg sei mit nur 2 m Breite zu schmal 

 
Forderung: 

- Mindestbreite von 3,0 m 
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Anmerkungen der Verwaltung: 
Die Breite wurde auf 2,50 m geändert. 
 
4. Durchlässigkeit von Einfriedungen für Kleintiere 

- Durchlässigkeit von Einfriedungen für Kleintiere fehlt unter E 6.6 der textlichen 

Festsetzungen; Anregung: bei Zäunen und Stützmauern Durchlassmöglich-

keiten zu schaffen 

 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Unter E 6.7 Höhe der Einfriedung wurde folgendes ergänzt: „max. 1,30 m ab fertigem 
Gelände, die Einzäunung ist so zu gestalten, dass sie für Kleintiere keine Barriere 
darstellt (mind. 10 cm Bodenabstand); 
 
 
5. Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern 

- Unter E 9.1 sollte die Größe und die Mindestanzahl je 100 qm festgesetzt 

werden.  

- Aus dem BBP gehe nicht hervor, welcher (Größen-) Ordnung die geplanten 

Gehölze angehören 

 
Anmerkungen der Verwaltung: 
In der Planzeichnung des Bebauungsplans sowie im Außenanlagenplan zum Vorha-
benplan (Anlage 5 der Begründung) ist die Zahl der zu pflanzenden Bäume hinrei-
chend festgelegt und wird als ausreichend erachtet. Eine Ergänzung zur Mindestan-
zahl pro Fläche wird daher für nicht erforderlich erachtet. I 
Das grünplanerische Konzept sieht Bäume 1. Ordnung entlang der Otl-Aicher-Straße 
sowie der Industriestraße vor. Rückwärtig sind aufgrund der Höhenentwicklung keine 
Bäume 1. Ordnung geplant. In den grünordnerischen Festsetzungen Nr. 9,10 und der 
Artenliste unter Nr. 12 ist die geforderte Größe der zu pflanzenden Bäume hinrei-
chend festgelegt. Daher besteht diesbezüglich kein Ergänzungsbedarf.  
 
 
6. Fehlendes Kinderhaus 

- Anregung, die dringend benötigten Plätze in fußläufiger Entfernung mit zu er-

richten. 

 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Eine Kinderbetreuungseinrichtung ist in räumlicher Nähe zum Planungsgebiet beab-
sichtigt. An der bisherigen Planung wird festgehalten. 
 
Stellungnahme vom 07.10.2017 
 
1. Fällung wertvollen Baumbestandes 
 
Von Seiten des Bund Naturschutzes wird das Ausmaß angemahnt. 35 große und 35 
kleine Bäume fallen der Bebauung zum Opfer. Diese Fällung wird als unverantwortlich 
angesehen. Die vorhandene städtebauliche Gliederung durch die Bäume mit den klein-
klimatischen Funktionen gehen verloren. Es wird deshalb nochmals der Erhalt des 
Baumbestandes gefordert. 
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Ferner wird gefordert die Bäume nicht vorzeitig abzuholzen sondern das Vorliegen ei-
nes rechtskräftigen Bebauungsplanes abzuwarten. Der Bebauungsplan in seiner Nord-
hälfte (2. BA) wird abgelehnt.  

 
 
2. unzureichender Ausgleich durch Neupflanzungen 
 
Es sei kein adäquater Ersatz für die Bäume angedacht. Im Südteil sind entlang der 
Straße nur 11 Bäume 1. Ordnung geplant, im Nordteil kein einziger. Der Großteil der 
Neuanpflanzungen sind kleine Bäume und Sträucher, überwiegend mit begrenzten 
Entwicklungsmöglichkeiten durch das geringe Erdreich über der Tiefgarage im MU 
und MK. 
 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Auf die Bestandsbeschreibung (siehe Anmerkungen zur Stellungnahme vom 
10.04.2017) wird verwiesen. Eine Ergänzung der Anzahl der Bestandsgehölze wird re-
daktionell ergänzt. Den aktuellen Planungen ging ein umfangreicher Planungsprozess 
vorraus., Die Dachbegrünung im südlichen Bereich führt im Ergebnis zu einer Mehrbe-
grünung und einer Entsiegelung im Gebiet. Die Rodung dafür fand in den vorgesehe-
nen Wintermonaten statt. 
Im Vergleich der Planung von 2017 zur jetzigen Planung im Nordteil ist auszuführen, 
dass in der jetzigen Planung insgesamt weniger Bäume gepflanzt werden sollen als 
noch in 2017. Allerdings handelt es sich bei den Bäumen in der Planung von 2020 
um den Erhalt vieler Bestandsbäume 1. Ordnung  (11) im Gegensatz zur Planung 
von 2017 (Rodung aller 44 Bestandsbäume). Die Planung von 2017 wurde unter 
dem Aspekt des Erhalts der Bestandsgehölze im Norden des Grundstückes um ge-
plant. Dabei sind die Bestandsgehölze, gerade weil diese eine gewachsene Gehölz-
struktur bilden, von deutlich höherer Qualität als Neupflanzungen oder Gehölze 2. 
Ordnung und sind ein Trittstein für die Fauna in diesem Bereich. Das Pflanzkonzept 
2020 ist durch dem Erhalt des nördlichen Gehölzbestandes deutlich dem Konzept 
von 2017 vorzuziehen. 
 
 
3. Verkehrsprobleme Otl-Aicher-Straße 
 
Es werden Bedenken in Bezug auf die Rangiervorgänge (Rückwärtsfahrten!) erneut 
vorgebracht.  

 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Ein Verkehrsgutachten, welches den Unterlagen in der zweiten Auslegung beilag, 
zeigt die Machbarkeit des Vorhabens auf. Dieses zeigt auch, dass bzgl. der Ver-
kehrssicherheit keine erheblichen Bedenken zu erwarten sind. An der bisherigen 
Planung wird festgehalten. 
 
 
4. Verkehrsprobleme Industriestraße 
 
Problematisch wird der Anlieferverkehr des Drogeriemarktes gesehen, da dies rück-
wärts von der gegenüberliegenden Fahrbahnseite erfolgen muss und so der Verkehr 
unterbrochen wird. Es wird nach angedachten Lichtsignalanlagen oder sonstigen 
verkehrsrechtlichen Maßnahmen gefragt. 
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Anmerkungen der Verwaltung: 
Ein Verkehrsgutachten, welches den Unterlagen (2. Auslegung) beilag, zeigt die 
Machbarkeit des Vorhabens auf. Dieses zeigt auch, dass bzgl. der Verkehrssicher-
heit keine erheblichen Bedenken zu erwarten sind. Das Rückwärtseinfahren erfordert 
ggf. eine zweite Person zum Einweisen. An der bisherigen Planung sollte festgehal-
ten werden. Hier nicht relevant da die Anmerkungen  den schon gesatzten Teilbe-
reich 50/13-1 betreffen.  
 
 
5. Geh- und Radweg Industriestraße 
 
Es wird auf die in der vorherigen Stellungnahme geforderte 3m Breite hingewiesen. 
Es wird daher davon ausgegangen, dass der Radverkehr deshalb im Mischverkehr 
auf der Fahrbahn geführt wird, der Gehweg aber gleichzeitig für Radfahrer frei gege-
ben ist.  
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Die Änderung des Geh- und Radweges auf 2,5 m nach dem Billigungsbeschluss am 
21.06.2017 wird als ausreichend angesehen. Ob eine Zuordnung stattfindet, kann über 
den Bebauungsplan nicht geregelt werden. Dies ist eine verkehrsrechtliche Regelung 
die seitens der Stadt Fürstenfeldbruck zu einem späteren Zeitpunkt getroffen wird. 
 
 
 
Punkt 22 Industrie- und Handelskammer; Stellungnahmen vom 07.04.2017 und 
06.10.2017 
 
Stellungnahme vom 07.04.2017 
Keinerlei Bedenken. Entwicklung in dem Bereich wird begrüßt.  
 
Stellungnahme vom 06.10.2017 
 

Die Verwendung der neuen Gebietstypologie wird begrüßt. Es wird darauf hingewie-
sen, dass das Gebiet eher einem Reinen Wohngebiet (WR) entspricht aufgrund der 
getroffenen Festsetzungen, Verhinderungsplanung Konflikt mit zukünftigen und der-
zeitigen Anwohnern hinsichtlich der Lärm-Richtwerte aufgrund der jetzigen Festset-
zungen  

 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Die Zusammensetzung des MU Gebietes hat sich durch Weiterentwicklung der Planung 
2020 geändert. So sind gem. § 6a BauNVO im MU neben Wohnen auch die gewerbli-
che und soziale Nutzung vorgesehen.  
 
 
 
Pkt. 29 Landratsamt Fürstenfeldbruck; Stellungnahmen vom, 10.04.2017, 
01.08.2017 und 10.10.2017 
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Stellungnahme Abteilung Planung und Entwicklung vom 10.04.2017 
 
Ableitung aus dem Flächennutzungsplan, rechtskräftige Bebauungspläne: 

- Die Darstellung derzeit von Mischgebiet und Gewerbegebiet, soll im Wege der 

Berichtigung, entsprechend angepasst werden.  

 
 
Festsetzungen durch Planzeichnung: 

- „Öffentlicher Geh/ Radweg – Bestand“ und „Öffentlicher Randstreifen Feuer-

wehraufstellfläche“ sind kaum zu unterscheiden. Bessere Darstellung. 

 
Begründung: 

- Verfahrenshinweise sind in der Begründung nicht notwendig. 

 
Naturschutz und Landschaftspflege: 

- Für die Heckenpflanzungen fehlt eine Gehölzauswahl bzw. der Ausschluss 

bestimmter Gehölze. 

- Für Baumpflanzungen muss ein ausreichend großer Wurzelraum gewährleis-

tet sein. Es soll eine Festsetzung für die Mindestgröße von Baumgruben und 

die Anforderungen an das zu verwendende Substrat ergänzt werden. 

 
Immissionsschutz: 

- Zur besseren Übersichtlichkeit und Klarheit sollten als Anlage zum Bebau-

ungsplan die Fassaden farblich markiert werden, an denen die zul. Immissi-

onswerte überschritten sind.  

- Streichung der Festsetzung Nr. 3 zu Nr. 12.2 Anlagenlärm, da eine entspre-

chende Rechtsgrundlage für eine zulässige Überschreitung von 1 dB (A) fehlt. 

- Streichung der Festsetzung Nr. 6 zu Nr. 12.2 wenn die Anregungen hinsicht-

lich der farblichen Markierung der Fassaden umgesetzt werden. 

 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Die Änderungen/ Ergänzungen wurden entsprechend im Bebauungsplan und in der 
Begründung vorgenommen. 
 
 
Stellungnahme vom 10.10.2017 
 
Festsetzungen durch Text:  
 
Auf dem Grundstück mit der Fl. Nr. 1000/12 ist ein MU mit der allein zulässigen Nut-
zung Wohnen festgesetzt. Gem. § 6a BauNVO muss jedoch grundsätzlich eine Nut-
zungsmischung vorliegen. 
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Anmerkungen der Verwaltung: 
Die Planung aus dem Jahr 2017 wurde 2020 überarbeitet und so beinhaltet die Nut-
zung nun eine Mischung aus Wohnen, Gewerbe (Praxen) und einer sozialen Nutzung 
(Schule für Pflegekräfte im EG).  
 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht gibt es keine Bedenken mehr. 
 
Immissionsschutz:  
Bedenken da keine Nutzungsmischung vorliegt. Vorschlag, die bisherigen Bauge-
bietsflächen „Urbanes Gebiet“ und „Kerngebiet“ zusammen als „Urbanes Gebiet“ o-
der zusammen als „Kerngebiet“ festgesetzt werden.  
Darüber hinaus sollte entweder in die Planzeichnung oder eine Planzeichnung als 
Anlage dem Bebauungsplan hinzugefügt werden in der die Fassaden farblich mar-
kiert werden, an denen die zulässigen Immissionswerte überschritten sind und somit 
die als Festsetzung genannten passiven Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind. 
 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Auf das schalltechnische Gutachten wird verwiesen. Die restlichen Anmerkungen/ Hin-
weise werden zur Kenntnis genommen und ggf. in der Begründung redaktionell er-
gänzt.  
Nutzungsmischung in der neuen Planung von 2020 siehe vorherigen Punkt. 
 
Abfallrecht:  
Aufgrund der Stellungnahme des WWA München vom 04.09.2017 wurde die Flur Nr. 
1000/15 nutzungsorientiert aus dem Altlastenkataster entlassen.  
Die Kennzeichnung der Fl.Nr. als Altlastenverdachtsfläche ist nicht mehr notwendig.  
Dies ändert nichts an dem Hinweis zu den abfallrechtlichen Auflagen oder einer Be-
teiligung bei einer Nutzungsänderung. 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Die Kennzeichnung der Altlastenverdachtsfläche wurde aus dem Bebauungsplan her-
ausgenommen. Die restlichen Anmerkungen/ Hinweise wurden zur Kenntnis genom-
men und ggf. in der Begründung redaktionell ergänzt. 

 
 
Pkt. 33 Regierung von Oberbayern - SG 800 / 801 Höhere Landesplanung;  
Stellungnahmen vom 21.03.2017 und 11.10.2017 
 
Regierung von Oberbayern - Höhere Landesplanung - vom  21.03.2017, 
04.10.2017 und 11.10.2017 
 
 
Stellungnahme vom 21.03.2017 
 
Die Regierung von Oberbayern sieht die Gliederung des Kerngebiets in zwei Teilbe-
reiche MK-1 und MK-2 mit ausschließlich Wohnen als planungsrechtlich unzulässig. 
Dafür seien die beiden Teilgebiete zu groß und zu unterschiedlich und widerspreche 
der allgemeinen Zweckbestimmung eines Kerngebietes.  
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Anmerkungen der Verwaltung: 
Die Stellungnahme bezog sich auf den Gesamten Bereich. Eine Teilung in Nord  
und Südteil erfolgte am 06.12.2017. Die Behandlung der Stellungnahme erfolgt  
demzufolge jetzt im Rahmen der Abwägung für den nördlichen Teilbereich.  
Nachdem sich die Planung des Vorhabenträgers in Teilen der Nutzung geändert  
hat wurde diese der Regierung von Oberbayern vorgestellt. Diese hat im  
September 2020 eine Stellungnahme (Anlage 2  ) abgegeben in welcher sie sich  
positiv zu den jetzigen  Planungen und zur Verteilung von Wohnen, Gewerbe 
(Praxen) und sozialer Nutzung (EG Schule für Pflegekräfte)  äußert. 
 
 
 
Stellungnahme vom 11.10.2017  
 
Verweis auf die bereits abgegebene Stellungnahme vom 17.03.2017. 
Grundsätzlich keine Bedenken zur Planung. Allerdings zur vorgesehenen  
Baunutzungskategorie.   
 
 
Anmerkungen der Verwaltung: Siehe vorherigen Punkt und Anlage 2 
 
 
Punkt 44 Wasserwirtschaftsamt vom 11.09.2017 
 
Stellungnahme vom 11.09.2017 
 
Niederschlagswasserbeseitigung: 
In den Textlichen Festsetzungen wird unter Nr. E, 5 die Niederschlagswasserbeseiti-
gung von unverschmutztem Niederschlagswasser geregelt. Es wird darum gebeten, die 
Flächen für die NSW-Beseitigungsanlagen in der Planzeichnung zu kennzeichnen, da-
mit für diesen Zweck ausreichend Fläche zur Verfügung steht. 
Aus fachlicher Sicht wird wesentlich zwischen Rückhaltung und Versickerung unter-
schieden. Mulden und Rigolen dienen der Versickerung des NSW und weniger der 
Rückhaltung. Bitte passen Sie diesen Abschnitt dementsprechend an. 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Die Flächen für die Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen werden in der Planzeich-
nung gekennzeichnet werden.  
Die Anmerkungen/ Hinweise zur Rückhaltung und Versickerung werden eingearbeitet. 
 
 
 
B 2.2 Anregungen, welche im Entwurf des B-Planes nicht weiter   
          Berücksichtigung finden können 
 
Pkt. 5 Bund Naturschutz e.V. Stellungnahme vom 07.10.2017 
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6. Verkehrsberuhigung Otl-Aicher-Straße 
 
Es wird auf die momentane Verkehrssituation hingewiesen und dass zusätzlich zum 
Anlieferverkehr und dem Fahrverkehr aus der TG noch Stellplatzsuchverkehr hinzu-
kommt. Es wird angeregt, auf diese 5 neuen Stellplätze zu verzichten und diese Stich-
straße als verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen.   

 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Ein Verkehrsgutachten, welches den Unterlagen beilag, zeigt die Machbarkeit des 
Vorhabens auf. Dieses zeigt auch, dass bzgl. der Verkehrssicherheit keine erhebli-
chen Bedenken zu erwarten sind. Nach dem Satzungsbeschluss zum Teilbereich 
50/13-1 Süd wurden diese 5 Stellplätze aus der Planung herausgenommen.  
 
 
7. Tiefgaragenrampe Nordseite 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Gehweg ein Teil der Tiefgaragenrampe be-
findet, infolge der Verbreiterung des Gehweges.  

 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Die Rampe befand sich auf dem nördlichen Teilbereich. In der neusten Planung von 
2020 ist die Rampe nicht mehr vorgesehen. Die TG Zufahrt ist nun nordöstlich der 
Gebäude des 50/13-2.  
 
 
8. Fahrradkeller Südteil 
 
Der Weg für Bewohner von 70 m Länge durch die Tiefgarage sei zu weit. Wie die Rad-
ler den Fahrradkeller von Seiten der Straße erreichen sollen sei unklar (über die Tiefga-
ragenrampen? Möglichkeit der Aufzugsbenutzung?). Das Ausfahren über die steilen 
Pkw Rampen wird kritisch gesehen. 

 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Der Bereich liegt im Bereich des schon gesatzten B-Planes 50/13-1 und wird daher hier 
nicht behandelt.  
 
 
 
Pkt. 29 Landratsamt Fürstenfeldbruck; Stellungnahmen vom 03.04.2017, 
01.08.2017  
 
Stellungnahme Umweltschutzreferat vom 03.04.2017 und 01.08.2017  
 
Hinweis auf die ehemals vorhandene Tankstelle am nördlichen Ende der Flurnum-
mer 1000/15. Untersuchungen 2002 ergaben eine Kontamination des Untergrundes 
mit Schwermetallen. Deshalb sollte die Flurnummer 1000/15 als Altlastenfläche ge-
kennzeichnet werden. Zusätzlich sind noch Auflagen aufgeführt.  
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Hat sich erübrigt, siehe unten, Anmerkungen zu Stellungnahme vom 10.10.2017 / 
Abfallrecht 
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Punkt 44 Wasserwirtschaftsamt vom 23.03.2017  
 
Stellungnahme vom 23.03.2017 
 
Hinweis auf die Altlastenverdachtsfläche 517.900.531 mit der Bitte um Darstellung im 
B-Plan und weiterer Berücksichtigung in den weiteren Planungen. 
 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Eine entsprechende Darstellung und Ergänzung ist nicht mehr notwendig da diese 
(Siehe auch Punkt 29 Stellungnahme Landratsamt Abfallrecht) aus dem Kataster 
herausgenommen wurde. 
 
 
 
Punkt 45 Kreisbrandrat Hubert Stefan Stellungnahme von 15.09.2017 
 
Abwehrender Brandschutz und Technischer Hilfsdienst 
Der abwehrende Brandschutz und der Technische Hilfsdienst sind Pflichtaufgaben 
der Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich (Art. 1 Abs. 1 BayFwG). 
 
Einhaltung der Hilfsfrist: Es wird darauf hingewiesen, dass das Gebiet auf Grund-
lage des aktuell vorliegenden Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Fürstenfeldbruck 
(Stand 2016) von den Feuerwehren der Stadt Fürstenfeldbruck innerhalb der 
Hilfsfrist nicht erreicht werden kann.  
Eine wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen bei Einhaltung der 
Hilfsfrist sei daher nicht möglich. 
Es wird darauf hingewiesen, dass demzufolge der zweite Rettungsweg bei den zu 
errichtenden Gebäuden dann jeweils baulich sichergestellt werden muss und Abklä-
rung inwieweit innerhalb der Hilfsfrist von der Feuerwehr wirksame Brandbekämp-
fungsmaßnahmen durchgeführt werden können.  
 
Löschwasserversorgung: Hinweis auf Art.1 Abs. 2 Satz 2 BayFwG sowie auf die 
„Technischen Regeln des DVGW“ Arbeitsblätter W331 und 405. Maximale Entfer-
nung von Hydrant zum jeweiligen Hauptzugang 80 m.  
 
Erreichbarkeit: Hinweis auf den Abstand der Gebäude von den öffentlichen Ver-
kehrsflächen von max. 50 m und entsprechende Zufahrten und Durchfahrten bei 
mehr als 50 m. 
 
Verkehrsberuhigung: Hinweis, dass verkehrsberuhigende Einbauten nicht zur Be-
hinderung der Einsatzfahrzeuge führen. 
 
Rettungswege: Hinweis, dass die Erreichbarkeit von Aufenthaltsräumen von nicht zu 
ebener Erde liegenden Geschossen über zwei voneinander unabhängigen Ret-
tungswegen gewährleistet sein muss. 
 
Kraftfahrzeugstellplätze: Hinweis, dass diese auch dem Brandschutz genügen 
müssen. 
 
Feuerwehrpläne nach DIN 14095 sind zu fertigen 
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Anmerkungen der Verwaltung: 
Die in der Stellungnahme aufgeführten Punkte werden im Rahmen der Baugenehmi-
gung auf Einhaltung geprüft. Im Übrigen werden die Anmerkungen/ Hinweise zur 
Kenntnis genommen und ggf. in der Begründung redaktionell ergänzt. 

 
 
Abschließend kommt das Stadtbauamt zu dem auf Seite 1 formulierten Beschlussvor-
schlag. 
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Von: Preschern, Julia (Reg OB) <Julia.Preschern@reg-ob.bayern.de>  
Gesendet: Mittwoch, 16. September 2020 12:07 
An: Christmann Axel <axel.christmann@aci-muc.de> 
Cc: Carina.Schott@fuerstenfeldbruck.de 
Betreff: AW: BBP 50/13-2 Nord Vorhabenbezogener Bebauungsplan Fürstenfeldbruck 
 

Sehr geehrter Herr Christmann, 
 
grundsätzlich darf ich Sie darauf hinweisen, dass ich kein Träger öffentlicher Belange bin. Das LRA 
Fürstenfeldbruck ist nach § 4 BauGB im Verfahren zu beteiligen und hat zu diesem Thema Stellung zu beziehen.  
 
Nach Rücksprache mit dem SG 33 – Baurecht der Regierung von Oberbayern ist in Urbanen Gebieten eine 
Nutzungsmischung von Wohnen, Gewerbetreibenden und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen 
vorzusehen. Nur wenn das Planungsgebiet alle drei Nutzungen aufweist, kann es als urbanes Gebiet festgesetzt 
werden. 
 
In den textlichen Festsetzungen zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1.1.1 sind alle Nutzungen für ein 
Urbanes Gebiet zulässig. Es wird aber nicht explizit ein bestimmter Anteil der zulässigen Geschossfläche oder 
bestimmte Größe der Geschoßfläche (siehe § 6a Abs. 4 Nr. 3 und 4) für Wohnungen oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt. Daher wird im Baugenehmigungsverfahren zu bewerten sein, ob die vorgesehene Nutzung dem 
Gebietscharakter entspricht. 
 
In den Grundrissen (Begründung) des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind bislang nur die Nutzungen 
Wohnen, Praxen/Büro vorgesehen. Es ist zu empfehlen eine dritte Nutzung hier vorzusehen. Nach Aussage vom 
08.09.2020 ist im Erdgeschoß nun eine Schule für Pflegekräfte vorgesehen. Die Schule dürfte unter der 
Begrifflichkeit der Einrichtungen für Kulturelle Zwecke fallen. Die drei Nutzungen sind meiner Meinung nach 
damit vorhanden. 
 
Zu einem eindeutigen Mischungsverhältnis in Prozentangaben kann ich keine Aussage treffen. Im § 6a Abs. 1 
Satz 2 BauGB wir nur darauf hingewiesen, dass die Nutzungsmischung nicht gleichwertig sein muss. Mir sind 
keine Urteile zur Urbanen Mischung bekannt. 
 
Zusätzlich darf ich noch darauf hinweisen, dass bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen gem. § 12 Abs. 3 
BauGB die Gemeinde bei der Bestimmung der Zulässigkeit der Vorhaben nicht an die Festsetzungen nach § 9 
und nach der auf Grund von § 9a erlassenen Verordnung gebunden ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Julia Preschern 
 
Baurätin 
Regierung von Oberbayern 
Sachgebiet 34.1 – Städtebau, Bauordnung 
 
Maximilianstraße 39 
Raum 5313 
80538 München 
 
Telefon: +49 89 2176-2717 
Fax: +49 89 2176-40-2717 
E-Mail: Julia.Preschern@reg-ob.bayern.de 
Internet: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ 
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Von: Steuerkanzlei Haaf, Herr Haaf [mailto:Haaf@steuerkanzlei-haaf.de]  
Gesendet: Donnerstag, 14. September 2017 14:55 
An: Reize, Markus <markus.reize@fuerstenfeldbruck.de> 
Cc: 'Lorenz Westner' <SportschuleFFBLenz@t-online.de> 
Betreff: Bebauungsplan Industriestr. / Am Fuchsbogen 
 
Sehr geehrter Herr Reize, 
 
wie soeben tel. besprochen, bin ich mit meiner Haaf Immobilien GmbH Eigentümer der Grundstücke 
994/12 Am Fuchsbogen 9 und 1016/8 Nähe Industriestr. und somit unmittelbarer Nachbar des neuen 
Bebauungsplanes Industriestraße. Mein Pächter und Betreiber der Sportschule FFB, Herr Westner hat 
mich informiert, dass derzeit der Bebauungsplan Industriestr. FFB zur Anhörung ausliegt. Dabei ist 
Ihm aufgefallen, dass unter Punkt 8.4.3 Sport- und Freizeitlärm steht:  „Es bestehen im weiteren 
Umfeld keine entsprechenden Anlagen, eine Beurteilungsrelevanz ist somit nicht gegeben.“ 
 
Ich bitte Sie im Rahmen des weiteren Genehmigungsverfahren zu prüfen, inwieweit berücksichtigt 
wurde, dass durch die unmittelbar angrenzende Sportschule FFB sehr wohl Sport- und Freizeitlärm 
entstehen kann (z.B. durch Musik bei geöffneten Fenstern im Sommer). Herr Westner möchte 
vermeiden, dass durch die vorgesehene Wohnbebauung der Ärger mit künftigen Nachbarn 
vorprogrammiert ist.   
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Dipl.Bw (FH) Alfons Haaf 
      - Steuerberater – 

  
------------------------------------ 
  
Steuerkanzlei Haaf 
Bezirksstr.36 
85716 Unterschleißheim 
  
Tel. 089/370 535 - 0 
Fax 089/370 535-25 
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Projekt B-Plan 50/13-2 
Arbeitskreis Termin   
 

 

 
 

Protokoll 
 

Arbeitskreis 
B-Plan Nr. 50/13-2 „Östlich Industriestraße Teil 2 Nord“ 

 
am 20.01.2021 von 10:00 Uhr bis 11:40 Uhr 

als Videokonferenz 
 
Anwesende Personen: 
 

1. Herr Christian Stangl, 2 Bürgermeister (Grüne) 
2. Herr Mirko Pötsch, Referent Verkehr, Tiefbau (SPD) 
3. Herr Christian Götz, Referent Planung, Hochbau (BBV) 
4. Herr Thomas Brückner, (Grüne) 
5. Frau Dr. Alexa Zierl, Referentin Klimaschutz und Energie (ÖDP) 
6. Herr Johannes Dachsel/ Stadtbaurat, Stadt Fürstenfeldbruck 
7. Frau Birgit Thron, SGL 34 
8. Herr Markus Reize, SGL 41  
9. Frau Dr. Monserrat Miramontes, SG 41 
10. Frau Elvira Erber, SG 41 
11. Frau Carina Schott, SG 42 
12. Herr Dr. Udo Klotz; Eigentümer 
13. Herr Walter Büchl, B+Z Architekten 
14. Herr Axel Christmann, Projektsteuerer 
15. Herr Sebastian Seth, Büro Komplan 

 
 
Beginn: 10:00 Uhr 
 
Nach einer kurzen Begrüßung erfolgte ein kurzer Abriss über den Ablauf des Termins durch 
Frau Erber.  
 
Der Arbeitskreis wurde organisiert um die am 02.12.2020 in der PBA Sitzung 
angesprochenen und diskutierten Punkte zusammen mit den Eigentümern/ Planern zu 
besprechen und eine gemeinsame Lösung für das weitere Verfahren zu finden.  
 
Zu den Punkten aus der PBA Sitzung gehörten: 
 

- die Zahl der die oberirdische Stellplätze an der Otl-Aicher-Str. und an der Straße 
nördlich der Bebauung 

- Reduzierung der oberirdischen Stellplätze  
- der Baumerhalt auf der Westseite der Industriestraße 
- die fehlenden Fahrradstellplätze im Bereich der nördlichen Bebauung  

 
 
Im Vorfeld zu diesem Termin erfolgte eine Ausarbeitung zur Tiefgaragenausfahrt von Seiten 
Herrn Büchl in Abstimmung mit der Familie Klotz. Diese Unterlagen sind allen Teilnehmern 
per Mail vorher zugegangen. 
 
 
Nach kurzer Rückmeldung von Herrn Büchl zu den Punkten aus dem PBA stellte er die 
aktuelle Planung vor. Demnach wird die vom Büro Büchl zusätzlich ausgearbeitete 
Tiefgaragenausfahrt gemäß Variante C als die geeignetste Variante erachtet. 
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Arbeitskreis Termin   
 

 

 
Aufgrund der dann eingesetzten Diskussion kam man dann auf noch folgende Punkte, 
welche in einem neuen Plan ausgearbeitet und dem Arbeitskreis wieder vorgelegt werden.  
 
 
Folgende Punkte sind durch Herrn Büchl und Herrn Klotz zu überarbeiten: 
 

- Tiefgaragenausfahrt Variante C; Lage der Baukörper; Baumerhalt 
Die Mitglieder des Arbeitskreises sprachen sich für diese Lösung aus. Mögliche 
Auswirkung der Tiefgaragen-Ein und Ausfahrt und der dadurch entstehende Lärm 
sollte aufgrund der Lage zu der östlich angrenzenden Bebauung überprüft werden. 
Der Baukörper an sich soll nicht mehr verschoben werden. Die Bäume an der 
Industriestraße können entfallen und werden durch Neupflanzungen im Hof bzw. 
entlang der Industriestraße ersetzt. 

 
- Stellplätze an der Otl-Aicher-Str. 

Reduzierung der Stellplätze zur Verkehrsreduzierung sowie zu Gunsten der 
Freiflächen, Ausweisung als reine Kundenparkplätze, Schaffung von 
Behindertenstellplätzen 
 

- Stellplätze nördlich der Bebauung 
Prüfung der Reduzierung der Stellplätze (alles Stellplätze für Gewerbe) zu Gunsten 
der Freiflächen, z. B. durch die Verlegung der Mitarbeiterstellplätze in die bestehende 
Tiefgarage im Center Buchenau. 
 

- Fahrradabstellplätze 
Schaffung von zusätzlichen geschlossenen und überdachten Fahrradabstellplätzen 
im Erdgeschoss andenken; Sicherstellung einer ausreichende Aufzugsgröße für die 
Erschließung der Fahrradabstellplätze im Untergeschoss 

 
- Bäume 

Die Schaffung der 8 Großbäume im Innenhof wurde begrüßt. Der 
Freiflächengestaltungsplan ist entsprechend noch anzupassen. Die Bäume an der 
Industriestraße sollen durch gleichwertige Bäume ersetzt werden. 
 

- Freiflächen 
Qualitätvolle Gestaltung der Bereiche an der Industriestraße sowie der Freiflächen 
nördlich des Gebäudes, im Bereich der neuen TG Zufahrt sowie im Bereich der 
Feuerwehrzufahrt von der Otl-Aicher-Str., evtl. bessere Durchgängigkeit schaffen 
 

- Nördliches Gebäude  
Überarbeitung der Fassadengestaltung aufgrund der 5 Geschosse 
 
 

Frau Erber erarbeitet das Protokoll und versendet es die Tage an alle Teilnehmer mit der 
Bitte um Rückmeldung/ Ergänzung. Herr Büchl wird mit der Landschaftsarchitektin Frau 
Scheuerer Rücksprache halten und danach mitteilen, bis wann die Unterlagen überarbeitet 
und an die Teilnehmer zugesendet werden können. Er rechnet mit ca.3 Wochen. stattfinden 
kann. In der Folge soll ein weiterer Arbeitsgruppentermin stattfinden. 
 
Fürstenfeldbruck 
20.01.2021 
 
Dachsel/ Reize/ Erber/ Schott 
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Protokoll 
 

Arbeitskreis 
B-Plan Nr. 50/13-2 „Östlich Industriestraße Teil 2 Nord“ 

 
am 19.02.2021 von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

als Videokonferenz 
 
Anwesende Personen: 
 

1. Herr Erich Raff, Oberbürgermeister (CSU) 
2. Herr Christian Stangl, 2. Bürgermeister (Grüne) 
3. Herr Mirko Pötsch, Referent Verkehr, Tiefbau (SPD) 
4. Herr Christian Götz, Referent Planung, Hochbau (BBV) 
5. Herr Thomas Brückner, (Grüne) 
6. Frau Dr. Alexa Zierl, Referentin Klimaschutz und Energie (ÖDP) 
7. Herr Johannes Dachsel/ Stadtbaurat, Stadt Fürstenfeldbruck 
8. Frau Birgit Thron, SGL 34 
9. Herr Markus Reize, SGL 41  
10. Frau Dr. Monserrat Miramontes, SG 41 
11. Frau Elvira Erber, SG 41 
12. Frau Carina Schott, SG 42 
13. Herr Dr. Udo Klotz; Eigentümer 
14. Herr Walter Büchl, B+Z Architekten 
15. Herr Sebastian Seth, Büro Komplan 

 
 
Beginn: 11:00 Uhr 
 
Herr Reize begrüßte alle Anwesenden und gab an Frau Erber weiter. Durch Frau Erber 
erfolgte ein kurzer Abriss über die aktuellen Unterlagen (welche im Vorgriff zum Arbeitskreis 
an alle Mitglieder des Arbeitskreise versendet wurden) anhand der Prüfpunkte aus dem 
letzten Arbeitskreis vom 20.02.2021. 
 
Anschließend stellte Herr Büchl (Büro B+Z) die überarbeitete Planung vor.  
In der nachfolgenden Diskussion verständigten sich die Teilnehmer insbesondere auf 
folgende Punkte, die bei der weiteren Planung zu berücksichtigen sind: 
 

1. Fahrradstellplätze 
 
- Die Fahrradstellplätze sollen im Innenhof an die nordwestliche Ecke vom 

südlichen Bereich verlegt werden, um den Wurzelbereich der Großbäume besser 
freizuhalten  

- Zusätzlich zu den Stellplätzen in der nordwestlichen Ecke (außerhalb des 
Innenhofes) sollen zur Industriestraße hin noch Fahrradstellplätze entstehen 

- Stellplätze für Anhänger- und Lastenfahrräder sollen ebenfalls vorgesehen 
werden 

- Vorschlag Kombination von abschließbaren Fahrradboxen (begrünt) und 
Fahrradständern, jedoch wird auch für einen offenen Eindruck des Hofes mit 
möglichst wenigen Einbauten plädiert, da die Hoffläche begrenzt ist. 
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2. Otl- Aicher-Straße  

 
- Der Straßenraum wird von Seiten der Stadt in Zusammenarbeit mit B+Z 

überarbeitet. Der nördliche Gehweg von bisher 1,90 m wird verbreitert auf min. 

2,50 m, die Übergangsmöglichkeiten werden verbessert, ebener, 
rollatorfreundlicher Belag, eventuell Beet mit Staudenpflanzen anstatt der Hecke 

- Die Rotmarkierung im Bereich der Feuerwehrzufahrt kann entfallen, der Gehweg 
soll durchgezogen werden 

- Die Senkrechtparkplätze sollen in der Mitte unterbrochen werden, damit 
Fußgänger zum südlichen Gehweg queren können  

 
 
3. Fassadengestaltung  

 
- Bitte an Eigentümer, die Fassadengestaltung der Straßenfassaden, insbesondere 

der Laubengänge, zu optimieren (lebendiger, weniger trist), dabei prüfen, ob nicht 
beispielsweise „bewegliche Paneele“ möglich sind 

 
 
Zum Ende (gegen 12:00 Uhr) waren sich alle Beteiligten einig, dass nach Freigabe des 
Protokolls, das Verfahren weitergeführt werden kann und eine neue Beratung im PBA 
möglich ist. Die Bauherren versichern, die offenen Punkte im Zuge der weiteren 
Ausarbeitung des Projekts zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
Fürstenfeldbruck 
26.02.2021 
 
 
Dachsel, Reize, Erber, Schott 
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Hauptstraße 31  http://www.fuerstenfeldbruck.de 
82256 Fürstenfeldbruck  umweltbeirat@beirat-ffb.de 
 
Telefon 08 14 1 / 28 1 - 0 

  

 
 
Herrn 
Stadtbaumeister 
Johannes Dachsel         
 

Der Umweltbeirat 
 
 
 

5. Februar 2021 
 

 

Arbeitskreis B-Plan 50/13-2 –Stellungnahme Umweltbeirat 
 
 
Sehr geehrter Herr Dachsel, 
 
vielen Dank dafür, dass Sie uns die Möglichkeit geben, zum B-Plan 50/13-2 Stellung zu 

nehmen. 

Nachfolgend unsere Anmerkungen: 

Die vier Themen, die für den Stadtrat Anlass waren, den Beschluss nochmal 

aufzuschieben und einen Arbeitskreis damit zu betrauen, sind alle der Freiraumplanung 

zuzuordnen. Aus unserer Sicht ist es daher nicht verständlich, dass im Arbeitskreis keine 

Person mit der entsprechenden Fachkunde in diesem Bereich vertreten war. 

Der Arbeitskreis favorisiert die Variante C (TG-Zufahrt), möchte den Gebäudekomplex so 

verorten wie vom Investor vorgeschlagen und ist bereit, die bestehenden Bäume an der 

Industriestraße zu beseitigen unter der Voraussetzung gleichwertigen Ersatzes. 

Unser Ansatz ist, das Projekt aus der Perspektive der Bauleitplanung zu betrachten und 

eine nachhaltige und zukunftsfähige Stadtplanung zu erreichen. Schließlich geht es um die 

Bearbeitung eines Bebauungsplanes, der Grundlage und Vorgabe für die Bebaubarkeit 

des Gebietes ist. Die Investorenwünsche müssen sich den kommunalen 

Planungsvorgaben unterordnen und sie sind nachrangig. 

Wir schlagen vor, den gesamten Gebäudekomplex nach Norden (ca. 4-6m) in Richtung 

Pucher Sportschule und nach Osten (ca. 3-5m) zu verschieben und ihn komplett samt 

Innenhof mit einer Tiefgarage auszustatten. Die Erhöhung um ein Stockwerk wäre eine 

städtebauliche Option, die zu prüfen ist. 
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Hauptstraße 31  http://www.fuerstenfeldbruck.de 
82256 Fürstenfeldbruck  umweltbeirat@beirat-ffb.de 
 
Telefon 08 14 1 / 28 1 - 0 

  

 

Im Einzelnen bringt das folgende Vorteile: 

 keine lange Zufahrt im Norden, sondern Erhalt einer ruhigen Grünzone ohne 
Stellplätze 

 eine kurze Zufahrt von der Industriestraße aus direkt in Gebäude 2 (Var. A) oder in 
Haus 1 

 Minimierung der Versiegelungsfläche nördlich Haus 3, die Feuerwehrzufahrt ggfs. 
auf Schotterrasen vorsehen bzw. durch die Laubengänge ganz aufgeben zu 
können 

 keine Lärmbelastung durch TG Zu- und Ausfahrt nahe der östlichen 
Nachbarbebauung 

 Baumerhalt und Ergänzungen (Baumpflanzungen) auf der Nordseite zur Pucher 
Sportschule hin 

 mehr Tiefgaragenstellplätze durch Unterkellerung des gesamten 
Gebäudekomplexes (einschließlich des Südteils des Innenhofes und von Haus 1). 
Damit können bedarfsgerecht Stellplätze für Menschen mit Behinderung und 
überdachte Fahrradstellplätze auf der Südseite von Haus 1 zur Verfügung gestellt 
werden und die Stellplätze nördlich Haus 3 entfallen. 

 Bündelung des ruhenden Verkehrs an der Oberfläche und Zuordnung zu Gewerbe 
und Straßenraum (im Süden von Haus 1) 

 flächensparende Bebauung durch Tiefgaragen, ggfs. auch Erhöhung um 1 
Stockwerk 

 Erhalt der Straßenraum wirksamen Baumkulisse an der Industriestraße, was im 
Übrigen vom Stadtrat gefordert wurde 

 

Gemeinsames Ziel sollte es sein, die Möglichkeiten, die wir im Rahmen der Bauleitplanung 

als Instrument zur Verfügung haben, für eine beherzte, nachhaltige und am Klimawandel 

orientierten Stadtplanung zu nutzen um Fürstenfeldbruck zukunftsweisend zu gestalten. 

Der Umweltbeirat unterstützt dabei gerne, wo immer es möglich ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Georg Tscharke 
Vorsitzender des Umweltbeirats  
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